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Beer.: Rechesberahung ourch ffiihglieoer aes Berliner Anwaltsvereins in teilanshalten öer 
Jushi3vollzugsanstalh tegel. 

Ciebe ffiitgefangene! 

Der Berliner Anwaltsverein fuehrt seit 1980 aufgrunö oer aamaligen Hausverfuegung 
Nr. 8/1980 eine Rechtsberatungöerinsassen oer JOA-[egel in oer Art unö Weise öurch, öass 
interessierte Rechtsanwaelhe in einem regelmaessigen iurnus mantags nie fuenf [eilanstal
ten ([A) aufsuchen uno i'Jnrt mit! beratungswilligen 6efangenen ausannnentreffen . Der .Schtuer
punkt oer angebotenen Beratung uno evenl:!uellen Rechtsbesorgung liegt! nicht im .9trafrecht, 
scrnoern im Zivilrecht , also a. B. Familien-, miet- unö Arbeitsrecht. Einige oer eingeteil
ten Rechrsanwaelte hatten aen Einoruck, öass i'Jiese Beratungsmoeglichkeit noch nicht aus
reicheno bekannt gemacht wuroe . Also hi er nochmals (siehe unten) Oie Bekanntmachung una aie 
leiten, in aenen aie Rechtsanwaell!e in nie Anstalt konunen. Bitte nehmt öas Angebot wahr. 

Tag Datum TA Rechtsanwalt Anschrift Tel . : 

Montag 3.1 2 . 84 alle Lichte, ~osa 1/62 , Kufsteiner Str . 14 854 55 46 

Montag 10 . 12 . 84 alle Magiera , Michael 1/30 , Ettaler Str . 10 213 73 73 

Montag 17 . 12 . 84 alle Markwald, Wolfgang 1/44, Karl-Marx-Str . 12 a 621 94 85 

SOZIALPÄDAGOGISCHES INSTITUT BERLIN • Spl GEMEINNUT ZIGE 
STIFTUNG Waller May 
DES BURGERLICHEN 
RECHTS 

AUS· UND FORTBILDUNG · BERATUNG · FORSCHUNG · STADTENTWICKLUNG HALLESCHES UFER 32 · 38 
1000 BERLIN 61 

Der Sozialhilfeleitfaden des spi-Berlin ist 
soeben - vollständig überarbeitet und erwei
tert - in der 3. Auflage erschienen (Stand: 
März 1984). 

Die 3 . Auflage wurde von Dr . Ulrich Birk und 
Prof . Dr. jur. Johannes Münder (Technische 
Universität Berlin/Institut für Sozialpäd
agogik) bearbeitet. 

In einer sozialpolitisch schwierigen Zeit 
wollen wir mit Hilfe dies~s Leitfadens mit 
dazu beitragen, daß das Recht auf Sozialhil
fe von denAnspr uchsberechtigten auch einge
löst werden kann ; sie sollen (besser) über 
ihre Möglichkeiten , Ansprüche und Rechte in
formiert sein. 

Schwerpunktmäßig bezieht sich dieser Leit
faden in seinen wieder kehrenden Beispielen 
weiterhin auf diejenigen Gruppen von Sozial
hilfeempfängern , denen sich auch die Arbei
terwohlfahrt besonders verpflichtet fühlt : 
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Arbeiterhaushalten mit kleinem Arbeifsein
kommen, Familien von Arbeitslosen, Klein
rentnern, Alleinstehenden mit minderjährigen 
Kindern . 

Der Preis des SOZIALHILFELEITFADENS (Umfang 
116 Seiten) beträgt DM 7,00 (bei Bestellung 
ab 5 Exemplaren DM 6,00), für Sozialhilfe
empfänger DM 3,00, jetJeils zuzügl. Versand
kosten. 

Ihre BESTELLUNGEN bitten wir an das spi-Ber
lin schriftlich oder telefonisch unter der 
Rufnummer 259 22 66 zu richten. 

Anme.Jt.k.u.n.g deJt. Re.da.Won.: Na.c.h InnoM!a.-ü.on du 
~ p.i.- Be.JtLi.n bzteJt.U.6.i.eJt.en .6-i.c.h we.g en. deJt. w.Utk.
Uc.h v.i.ei.en. rzii..tzUc.hen T .i.p.6 6iilt den "neuen. 
Stcvtt'' hnmelt. rnelvt Kna.c.w 6ÜJL den SOZIALHIL
FELEITFADEN, u.n.d deoh.a.lb .W:t e6 a.u.c.h p1tobtem
to.6 mögUc.h, de.n Be:tnag 6iilt die. ~o.6c.hü!te 
-i..n. 8JU.e.6ma.Jtk.en zu. übelt..6e.n.den. 
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SPENDENKONTO 

~(""..,-/ !tE~LJNE::l SANK AG POSTSC>!EC~l(O,, TO 

c:Ue voiLV..egende Au.6gabe. J.At deA d.A.1e.t
.t.a.n:tU,che. Ve.JL.6uch Un.u abtJolute.n. 
Ne.uLi.ngtJ, une. b.i.AhVt ii.beAau.-6 bJUl-

(BL: 100 200 00) 

3!- 'JG - 132-701 

:lf<l S~RLitfEO BANK AG 

~~. 220 00 - 102 BLN.-W 

V E Q'IERK: 

SONOERKONTO l i CHTBLI C~ 
)\ - 00 - 1 32 - 703 .e.ante. und .6e.h!t ge6tw.g.te. Ge6ange.ne.n

zuuclvU6.t nicht ganz un.tVtgehe.n zu 
la~.>.6 e.n , und c:Uue. zum-i.ndu.t nach be.
.6.ten KJtä6te.n, gJtößtmögUch.6.te.m E-i.n
.6atz und dem dazu no:twe.ncUge.n Engage.-

SPENDENKONTO 
me.n.t we.Ue.~tzußü.hlte.n . E-i.ne. ux.thlt.ha6t 
.6chw<.e/Uge. Außgabe., dVt -i.chmich vo.lr.läu6ig noch 
n-i.cht .60 !Uch.tig ge.wa..ch.6e.n ßü.h.e.e. . Abe-'t we.nn e..6 
.6oga.Jt :tltotz v-i.e..f.eJt AnßangMchw.i.Vtigk.U.te.n .t.chon 
Spaß macht, dann .6ou..te dVt Ru.t eige.n.t.Uch a.uch 
zu .t.chaß 6e.n .6Un. 

Mun VoJtgänge.Jt , HoMt WaJt.thVt, um du.6e.n BVticht
eM.ta.ttung e..6 ja geJtade. -i.n le-tz:te.Jt Z.ei...:t. .6e.M 
vie..f. Wiltbel gab , J.A.t nU;t;t:..f.e.JtWe.i.e.e in den o 6 ßene.n. 
Vollzug ve.Jtleg.twoJtde.n. W-i.JtaUe. vom" LICHTBLICK" 
V.ÜY1..6chen ihm 6ii.Jt de.n WWe.Jte.n po.oilive.n Ve.Jt.f.au6 
.t.UI'te.Jt Vollzug.6 p.f.anung und 6ii.Jt eine. VtßolgJte.ic.he. 
Zuk.un6.t aUu Gute.. 

Ihlt.e. Re.dak.tion.6ge.mUYI.-6chaM {p.f.U-6 Hoppe..f. ' che.nl 
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HER-\USCEBER: 

\'ERl.o\G: 

IJRIJCK: 

POST.-\.'lSCHRIFT: 

Insassen der Strafvollzugsanstalt Berlin-Tegel -und Kaninchen 
''Hoppe!" als ~laskottchen. I 
Klaus- Dieter Schaffer, l.othar l'a\-el -
Redakt lo:tSgemeinschaft 'der lichtbl1ck" 

Klaus- Dieter S c h " f f e r 

Eigenverlag 
Lothar P a ,. e 1 - auf Rotapn nt R 30 

Redaktionsgemetnschaft "der llchtbl ick" , Setdelstralk> 39. 
J(XX) Berli.n - P. 
Dit Arbeit der Redoktionsger.~etnsclw it bestir.rnt $ICh nach ~!3B
gabe des Statuts der Redaktionsgemelrtschaft "..tc r l lcht bl1ä" 
vom 1. Juni 19?6. 

"DER liClfT!ILIC!(" erscheint in der Regel e ulr.l31 mona t lich. Ocr 
Be:ug ist kostenfrei. Eine Zensur f indet mcht statt. 

Eineil Teil jeder Ausgabe haben ... ir :ahl kartcn beigelegt - :ur 
Erleichterung filr unsere zahl\Ülgs- b:". spendenfreudigen Leser. I 
Oie RUcksei te des Einliefe rungsscheines ist m1 t einer Spenden
quittung versehen, die in Verbindung mit dem Poststempel als 
gUltiger Beleg beiJll Finan~amt vorgelegt werden kaM. Die Spen-

W'IQiTIG: 

den an den "llOfTBLICK" sind als aemeinnlluig anerkannt. 

So\.-eit nichtanders &niegeben: Reproduküonen des Inha l ts - gan: I 
oder teil>.-eise - nur mir schriftlicher Erlaubnis der Redak
tionsgemeinschaft. 

Mit vollem Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
I die ~leinung der Redaktionsgemeinschaft "ieder. 

E!GEl>"lu.ISYORBcHAI.T: Oie Zeitschrift bleibt so lange Eigentun des Absenders, bu 
sie deD Gefangenen persönlich ausgehändigt wird ; auf § 31 :\bs. 
3 StVoli:!.G wird besonders h.ingC>~iesen. Hiernach kann der An· 
stal tsleiter Schreiben anhalten, wenn sie grob unrichtig oder 
erheblich entstellende Darstellungen von Anstaltsverhältnissen 
enthalten. 

Wird die Zeitschrift deQ Gefan&encn nicht persönlich ausgehän
digt • wobei eine "Zurhabena~" keine persönliche Aushllnch 
gung iJII Sinne dieses Vorbellai ts darstellt -, 1s t sie dao Ab
send~r unter Angabe des Grundes wtilckws~nden. 

DRINGENDE smE: Das B'riefamt der JVA Tegel bittet alle Angehöngen und mit tn- I 
sassen der JVA Tegel i1ll Briefwechsel stehenden ex ternen Lese r 
dal'U!l, bei Schreiben an Insassen grundslitt lieh : or 0011T'.alen 
Anschrift auch die Angabe der Teilansta l t, in der der je-~ei li· 
ge Insasse inhaft1ert ist, :u vermerken. 

- - - -
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Auf niesen )Seit:en haben unsere J:eser nas IDorl!. Ihre IDuensche., Anregungen , 
Farnerungen, KriHk unö llrl!eil, muessen sich nicht! unbeoingb mit! ner ffiei
nung ner Reoakl!ion necken. Die Renakl!ion behaell! sich vor, Beil!raege 
- oem )Sinn enl!sprecheno - zu kuenen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

0 F F E N E R B R I E F 

An den 
Leiter der Justizvollzugsan
stalt Berlin- Tegel 
Herrn Lange-Lehngut 
Seidelstraße 39 
1000 Berlin 27 

durchschriftlich an : 
Wolfgang Schuchardt, 
JVA-Tegel, Haus I, 
Horst Warther, 
JVA Tegel, Redaktion "der 
lichtblick", 
Arbeitskreis Justizvollzug 
der SPD, 
AL-Bereich Demokratische 
Rechte (D . Kunzelmann), 
der Vollzugsbeirat, der An
staltsbeirat Tegel und die 
Redaktion des Volksblattes 
ßerl in 

Anl äßl ich der Diskussionsver
anstaltung überdie Ergebnis
se der "Enquete-Kommission" 
zur Betreuungsarbeit im Ber-
1 iner Strafvollzug am 31. Ok
tober 1984 durch die AL er
fuhr ich von dem - durch die 
Zellenrevision entstandenen 
- Konflikt in derTegeler An
stalt. Der Ablauf der Ereig-
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nisse und Maßnahmen nötigt 
mich zu einer Stellungnahme. 
Für einen Strafgefangenen ist 
seine Zelle sein zu Hause, 
sie ist Wohn- , Schlaf- und 
Lebensraum. Hier bewahrt er 
die wenigen Dinge auf, die 
ihm belassen wurden . Seine 
Persönlichkeit, seine Sicher
heit und Existenz hängen an 
den Dingen. 
Die Reduzierung seiner Jan
zen Lebenssituation im Knast, 
verleiht diesen Dingen einen 
zusätzlichen Wert. Es ist 
seine persönliche Habe mit 
der er lebt und von der er 
l ebt, und oft überlebt . 

Anläßl ich der Zellenrevision 
wurden vi e 1 e der persön 1 i chen 
Gegenstände aus den Zellen 
entfernt . 

Der Hinweis auf übersieht, 
Kontrollierbarkeit, Vorbeu
gung von Brand- und Unfall 
gefahr kann doch nicht als 
Grund dienen, ohne Respekt 
vor der Persönlichkeit des 
Insassen, seiner Integrität 
und Autonomie, die Zelle 
"rücksichtslos auszumisten", 
wie es ein betroffener 
schreibt . 

111111 11111 
Die übliche Knastreaktion 
auf solch ein Handel n wäre 
eine Insassenbambule. Gewalt 
auf Gewalt. Stattdessenwählt 
ein betroffener Gefängnisin
sasse den Weg der Rationali
tät, den des schreibenden 
Protestes. Er schreibt seine 
Wut, seine Ohnmacht und Em
pörung von der Seele . Unter 
dem Titel "Tegeler Kristall
tage" veröffentlicht Wolf
gang S~huchardt seinen Be
richt in derTegeler Gefange
nenzeitschrift "der lieht
blick" vom Oktober 1984 . 
Er zeigt auf, wie eine sol 
che Zellen-Aktion den Rest 
dermenschlichen Glaubwürdig
keit und Verläßlichkeit im 
Knast auf unabsehbare Zeit 
zerstört . 
Wie reagiert dieAnstaltslei 
tung? Der Anstaltsleiter 
schickt dem Redakteur der Ge
fangenenzeitschrift eine 
letztmalige Abmahnung. Er 
bezeichnet den Artikel , den 
Gastkommentar und den Anhang 
als gehässig, beleidigend, 
als polemischen Ausfal l und 
als Wertungsexzeß. 
Dem Verfasser des Artikel s 
wurde die persönliche Ko r
respondenz und Akten wegge
nommen und eine Ur l aubssper
re verhängt, die Schrei bma
schine weggenommen und fünf 
Tage Arrest angeordnet . 
So weit, so schlecht. 

Die Anstaltsleitung hat die 
Pflicht, darauf zu achten, 
daß sich die Zellen in einem 
ausbruchs- und brandsicheren 
Zustand befinden. 

Das ist richtig , aber nicht 
der strittige Punkt. 

Der Schreiber wendet sich 
auch gar nicht dagegen , son
dern er beklagt die rück
sichtslose und verletzende 
Art der Vernichtung persön
lichen Eigentums . Da er per
sönlich betroffen war, rea
gierte er auch betroffen . 



Der Anstaltsleiter bewertete 
den Artikel mit gehässig. Wer 
Haß erfährt, reagiert gehäs 
sig. Wer beleidigt wird , rea
giert beleidigend. Wer aus 
fällig behandelt wurde, wird 
ausfällig. Wer einen Exzeß 
erlebt hat, reagiert im 
Glücksfall miteinem (Ein für 
die Trivialität des Knast
alltages im übrigen viel zu 
hochgestochener Begriff.) 
Wertungsexzeß. 
Die Urteile des Anstaltslei
ters gegen den Artikel ver
kehren sich gegen die An
staltspraxis. 

Die ArtundWeise der Ausräu
mung der Zel l en spricht eine 
so unmündige und unsensible 
Sprache, daß es nicht nötig 
war hierzu die Nazizeit zu 
bemühen. Die Unmenschlich
keit der Nazizeit hat eige
ne, unvergleichbare Dimen
sionen, die uns vor Paralle
len bewahren sollte. 
Allerdings ist es Sitte ge
worden, im po 1 i ti sehen A 11 tag 
der Bundesrepublik den un
liebsamen Gegner in die Nähe 
des Nationalsozialismus zu 
rücken. Wolfgang Schuchardt 
ist lediglich der Vorwurf zu 
machen, daß er eine Unsitte 
des bendesrepublikanischen 
Alltags aufgegriffen hat. 
Die im Artikel zum Ausdruck 
gebrachten Vorwürfe, Klagen 
und Mangel bedürfen der Klä
rung . 
Der Anstaltsleiter beklagt, 
daß materielles Strafrecht 
verletzt wurde . Mi t gleichem 
Recht müßte er auch bekla
gen , daß menschliches Recht, 
das Recht der persönlichen 
Würde verletzt wurde. Wo 
bleibt da sei n vehementer 
Protest? Wobleibt die zwangs
weise Anordnung eines Extra
blattes zur Wiederher stel 
lung der menschlichen Würde? 
Warum setztsieh der Ansta 1 t s
leiter nicht mit Autor , Re
dakteur und weiteren Betrof
fenen an einen Tisch und 
führt ein klärendes Gespräch . 
Was sollen alle therapeuti 
schen Gespräche und Behand-

Jungen, wenn im Konflikt 
statt auf Aussprache auf Re
striktion und Drohung gesetzt 
wird. Spüren die Verantwort
lichen nicht, daß sie damit 
jeden Resozialisierungsan
satz zur Farce machen. Wer 
soll ihnen Menschlichkeit 
glauben, wenn diese im Kon
fliktfall beliebig entzogen 
werden kann. Der Vorwurf, 
daß statt Resozialisierung 
Desozialisierung betrieben 
wird, ist deshalb keine Fra
ge der Ehre, wie das der An
staltsleiter formuliert , son
dern eine Frage der thera
peutischen Glaubwürdigkeit. 
Die jetzigen Maßnahmen die
nen leider nicht der Aufklä
rung und der hilfreichen Lö
sung. Sie dienen vielmehr 
dem alten Demonstrations
spiel von Mächtigen und Ohn
mächtigen , von Gerechten und 
Entrechteten, von Würdenträ
gern und Entwürdigten. 
Macht ist immer auch Defina 
tionsmacht. Der Anstaltslei 
ter definiert, daß er mate
rielles Strafrecht verletzt 
sieht . Sieht er nicht, daß 
in seiner Anstalt jede Minu
te der verfassungsrechtliche 
Anspruch auf einen Behand
lungsvollzug verletzt wird. 
Dies ist auch materielles 
Recht und von seinem Verfas
sungsanspruch ein gl ei eh hoch 
einzustufendes Rechtsgut . Wo 
bleibt da sein Einsatz? 
Diese Verletzung zerstört 
Menschen, zunächst den in
haftierten Menschen und spä
ter möglicherweise als Fol 
gewirkung den Bürger, der auf 
diesen Menschen trifft. Aber 
wie soll sich der Bürger vor 
einem menschenum'lürdi gen 
Strafvollzug schützen? 

FAZIT: 
Der Bürger draußen muß wei 
ter Angst haben, denn eines 
Tage$ werden Menschen entl as
sen , die viel an Demütigung , 
Haß, an Ohnmacht und Ernie
drigung erfahren haben, we
nig jedoch an sozialem Han
deln und menschlicher Kompe-

tenz. Sie werden di es nicht 
wie einen alten Mantel able
gen. Es haftet an ihnen . Ihr 
späteres Schei ter n, unter 
anderem , aufgrund der nega
tiven Gefängni serfahrungen, 
bezeichnen wir als Rückfal l 
bzw. als unverbesserlich . 
In der Kriminalstat i stik wer
den di ese Menschen al s Rück
fallkriminelle verzeichnet . 
In unserem Hang den inhaf 
tierten Rechtsbrecher büßen 
zu l assen, mer ken wir nicht , 
daß wir zu Zyn i kern werden 
und das wir uns selbst schä
digen . Der Straftäter kann 
nur als Mensch aus einem 
menschlichen Gefängnis ent
lassen werden . Die Würde des 
Menschen kann nur der achten , 
der mit Würde behandelt wur
de. 
Was muß geschehen, daß wir 
Bürger dies begreifen, und 
dafür auc~ eintreten . 

Karl D ü r r 
1000 Berlin 19 

Liebe 

zuEuremArtikel imLichtblick 
November 84 glaube i ch , ·daß 
ein \'Ji chti ger Hinweis verges
sen wurde. A 1 s Verfasser fun
giert ei n Dr . Wegener, der 
uns Strafgefangenen wohlwol 
lende Ratschläge zur Prozeß
führung erteilt . 

Bitte schrei bt doch einmal , 
wer ist dieser Dr . Wegener 
und we 1 ehe Aufgaben ha t er in 
der JVA Tegel. 

Mit Dank 

Henry Ko 1 hoff 
JVA Berl i n - Tegel 

Die Red. : In Fachkreisen und 
in "fast 11 ganz Europa dürfte 
mittlerweile be~~t sein~ 
daß Dr. Wegener~ seines Zei
chens VoHju:rist~ der zweite 
Mann im Staate Tegel ist und 
gleich hinter dem Anstalts
leiter sein Unwesen treibt . 
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Betr .: Pressespiegel 11/1984 

"Junge Gefangene nackt 
in Bus transportiert" 

An den "LICHTBLICK"! 

Unser Christentum und 
deutsche Barbarei 1984! 

Oie ganze Welt hat es erfah
ren, daß eine junge Gefan
gene , nackt , an Händen und 
Füßen gefesselt , in einen Bus 
geschleift wurde. 

Der Dreißigjährige Krieg 
brachte solches Banditenturn 
mit Frauenschändung mit sich, 
was heute , imJahre 1984, ei
ne Selbstverständlichkeit zu 
sein scheint . 

Und das nennt man Friedens
zeit . 

Als Wiedergutmachung schlage 
ich vor , daß das Gericht die 
junge Gef angene für die er
littene Schmach aus der Haft 
entläßt . 

Mit freundlichen Gr üßen 

~artha H e u s c h e n 
5000 Köln 

Betr.: Tod des Strafgefange
nen Konrad Schmucker während 
einer "Unterbringung in einem 
besonders gesicherten Haft
raum" gemäß§ 88 Abs . 2 Ziffer 
3 und 5 StVoll zG in der JVA 
Straubing . 

Liebe Lichtblicker! 
Wir - d.h. Eugen König (In
sassenvertreter) , Ludwi g Lug
meier und ich - versuchen 
schuldhafte Handlungen und 
Unterlassungen der Behörde, 
die unserer Ansicht nach den 
Todesfal 1 (mit)verursacht ha
ben, aufzudecken. Deshalb 
wurden von uns verschiedene 
6 'der lichtblick' 

bitten Euch, die Angelegen- auf der Hand, daß hier nach 
heit im .. LICHTBLICK" zu ver- gängigem und routiniert ge
öffentlichen. handhabten Muster vertuscht 

Sachverhalt (so gut und so 
weit von uns festgestellt 
werden konnte) : 

Im Haftraum des K. Schmucker, 
in dem er mit seinem Mitge
fangenen Joseph El chi nger un
tergebracht war, wurde am 
frühen Abend des 21.10.1984 
ein fingertiefes und finger
starkes Loch in der Wand ge
funden . Bei der darauf ange
setzten Filzung kam ein Ham
mer und ein Schraubenzieher 
zum Vorschein, ohne daß bei 
der Befragungaufgeklärt wer
den konnte, wem Loch und \~erk
zeug zuzuordnen war und wes
halb das Loch gemacht wurde. 
Diese Sach 1 age führte zur un
verzüglichen Anordnung o.g. 
Maßnahme (Vollzugsbeginn 
früher Abend des 21.10.84). 

Bei der Frühstückausgabe des 
22.10.84 ist Konrad Schmucker 
tot in seinem "besonders ge
sicherten Ha ftraum" aufgefun
den worden. 
Vor und während des Vollzugs 
der Maßnahme war kein Arzt 
zugegen und es wurde auch kei
ner vo rher befragt. 
In verschiedenen Zeitungen 
stand , daß er (laut Obduk
tionsbericht) an Herzversagen 
- ineinerEinzelzelle - ver
storben sei . 
K. Schmucker war 61 Jahre, 
schwer herzkrank, hatte Was
ser in den Beinen und war 
enorm übergewichtig . Er konn
te nur noch langsam und 
schwerfällig gehen. Die Luft
zufuhr in den ansonsten luft
und schalldicht abgeschotte
ten "besonders gesicherten 
Hafträumen (Terminologie des 
Gesetzgebers)" erfolgt über 
eine Ventilationsanlage, die 
von innen und außen bedient 
werden kann. 
Da in den Presseberichten 
gleichlautend derBegriff "in 
seiner Einzelzelle" Verwen-

werden soll. 

Bei einigen Tatsachen er
scheint es unwahrscheinlich, 
daß rechtmäßiges Verhalten 
der Behörde zugrunde liegt 
- eine unbeachtl ich vage Mög
lichkeit. Insbesondere stel
len sich fünf Fragen: 

ti 
.,Macht gar nichts, gnldlge Fntu. 
Mir Ist das gerade recht ... " 

1. Beruhen die Pressebe
richte "in seiner Einzel
zelle" auf einer behördli
chen Mitteilung? Wenn ja , 
weshalb diese Falschinfor
mation? 
2. Lagen der angeordneten 
"Unterbringung in einem be
sonders gesicherten Haft
raum" überhaupt di.e gesetz-
1 i eh notwendigen Eingriffs
voraussetzungen zugrunde 
(§88Abs. 1 oder 3 StVoll
zG}? 
- Von den fünf Eingriffs

tatbeständen - hier han
delt es sich um eine ab
schließende Regelung 
steht der Sachverha 1 t nur 
in Beziehung zu dem 
Rechtsbegr iff "in erhöh
tem t'1aße Fl uchtgefahr" 
die aber angesichts der 
körperlichen Konstitution 
vonK.S. unter keinen Um
ständen vorlag. 

- Eine Eingriffsrechtter
tigung bestünde auch nur 
"wenn nach seinem Verha 1-
ten" in erhöhtem Maße 
Fluchtgefahr besteht. 
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3. Uelche Rechtfertiaung 
gibt es, daß die gesetz
liche Verpflichtung aus 
§ 91 Abs. 2 StVollzG nicht 
angewendet wurde? 
-Diese Verpflichtung 

stellt auf den körper
lichen (und seelischen) 
Zustand des Gefangenen 
ab, sobald gegen diesen 
eine "besondere Siche
rungsmaßnahme.. angeord
net werden soll. Bei ihm 
lagen die Voraussetzun
gen 11 Wird ein Gefangener 
ärztlich behandelt oder 
beobachtet" vor , was im 
übrigen - auch ohne Ak
teneinsicht- Offensicht
li eh war. 

4. Welche Rechtfertigung 
gibt es, daß die gesetz
liche Verpflichtung aus 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 StVollzG 
und den dazugehörigen Bun
deseinheitlichen Verwal
tungsvorschriften nicht an
gewendet wurden? 
- Diese Vorschriften grei

fen immer dann ein, wenn 
ein Gefangener "in einen 
besonders gesicherten 
iiaftraum untergebracht" 
wird - ganz unabhängig 
vom Zustand des Gefange
nen. 

- Die ärztliche Überwa
chungspflicht wird unse
res Wissens generell 
nicht beachtet (in Bezug 
auf die "Unterbringung in 
einem besonders ges i cher
ten Haftraum". Die glei
che Problematik ist seit 
1983 bei der hiesigen 
Strafvollstreckungskam
mer anhängig - 2 StVK 
146/80 (9) - ). 

5. Sind die Luftverhältnis
se des Raumes infolge man
gelhafter Frischluftzufuhr 
gesundhei~sschädlich? 

- Eine Tatsache ist, daß es 
in diesen Räumen nach 
längerem Türenverschluß 
(also vorwiegend in der 
Nacht) ganz beträchtlich 
stinkt. DieAtemluft wird 
immer stickiger. 

-Zufällig von demselben 
Raum ist bezüglich der 
"Frisch"luftzufuhr ein 
Verfahren- 2 StVK 146/80 
(7) - anhängig . Der An
tragsteller befürchtete 
damals (6.11 . 1983) ge
sundheitliche Dauerschä
den bei längerer Einwir
kung dieser Luft. Als 
Symptome, die er auf die 

VORSICHT 
ARZT 

Luftverhältnisse des Rau
mes zurückführte, nannte 
er:"Konzentrationsschwä
che , bleierne Müdigkeit, 
dumpfer Druck im Kopf, 
beklommenes Gefühl". Zu 
beachten ist noch, daß 
der Antragsteller an sich 
gesund undauchviel jün
ger is-r. 

- über das Frischluftpro
blem dieser Straubinger 
Räume hat die Menschen
rechtskommission in einer 
Entscheidung von Ende 76 
sinngemäß ausgeführt, daß 
es sieh ihrer Meinung nach 
mit lnkrafttreten des 
Strafvollzugsgesetzesam 
1.1.1977 von selbst erle
digt (war ein Teil der 
Besch\'Jerde). 

- Im Strafvollzugsgesetz 
über die "GröBe und Aus
gestaltung der Räume" 
(§ 144) steht: Sie müssen 

hinreichend Luftinhalt 
haben und für eine gesun
de Lebensführung ausrei
chend mit ... Lüftung .. . , 
ausgestattet sein." Diese 
Pflicht gilt auch fürdie 
in § 88 StVollzG genann
ten "besonders gesicher
ten Hafträume". 

Für uns und wohl für den größ
ten Teil der hiesigen Gefange
nen steht es fest, daß Konrad 
Schmucker ohne die angeordne
te Maßnahme noch 1 eben würde. 
Die Aufregung und die trost
losen Verhältnisse der Bun
kerzelle waren be i seinem 
schlechten Gesundheitszu
stand zuviel für sein Herz . 
Um künftige Vorkommnisse ähn
licher Art zu erschweren, 
werden die Behörden von uns 
aufgefordert , eine restlose 
Aufklärung einzuleiten, gege
benenfalls schuldhaftes Ver
halten einzugestehen und in 
Zukunft zu unterlassen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Dieter F e 1 g n e r 
JVA - Straubing 

Hallo Lichtblicker! 

Betrifft alle Knackis! 
Automatenkaffee soll 8,-DM 
kosten; seit letzter Woche 
haben wir einen Kaffee im Au
tomaten, den man einfach als 
,.ungenießbar" bezeichnenmuß. 
Der gleiche Kaffee der Marke 
"GI"andos", wie er bei uns im 
Automaten zum Preis von 7,
DM angeboten wird, kostet 
draußen bei "Aldi" 3,98 DM. 
~Ii r haben nun einen Vormelder 
geschrieben, Unterschriften 
gesammelt, und gefordert , daß 
man in unseren Automaten wie
der "~1axwell - Kaffee" stellt . 
Darauf wurde uns eröffnet, 
daß die Firma "König" hierzu 
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•••••••••• ·······---grundsätzlich bereit wäre, 
nur müßtenwir dann für 100 g 
Maxwell allerdings 8,- DM 
zahlen. 
Beim monatlichen Einkauf ist 
Maxwe 11-Ka ffee aber um vi e 1 es 
billiger. Das 200-Gramm-Glas 
steht mit 10,98 DM in der 
Preisliste und für den Dezem
ber-Einkauf ist es sogar für 
9,98 DM als Sonderangebot zu 
haben. 
Nun ist der Kaffee bei uns 
eh zu teuer, wenn man die 
Preise mal mit draußen ver
gleicht. Nur habenwir 1 ei der 
keine Ausweichmöglichkeiten 
und sind auf diesen 11 König 11 

wohl oder übel angewiesen, 
der uns schon genug ausnimmt. 
Es kann also nur zwei Alter
nativen geben : Entweder wir 
bekommen das 100-Gramm-Glas 
11 Maxwell 11 weiterhin für 7, 
DM oder aber die Quoten für 
den Automatenzug müßten jetzt 
endlich mal erhöht werden, 
genau wie der Arbeitslohn, 
denn die Preise beim Einkauf 
sind ja auch • ne Menge teurer 
geworden. 
Wir müssen da echt was unter
nehmen, meldet Euch, ob es in 
Tegel, Moabit usw. genauso 
läuft und was Ihr dagegen ma
chen wollt. 

Nur gemeinsam sind wir stark! 
Bitte schreiben an: 
Bärbel Sagir 
oder 
Gaby Yalniz 
Lehrter Straße 61 
Station 4 
1000 Berlin- 21 

An alle Lichtblicker ! 

In der Ausgabe 11/84 war e i n 
Beitrag von Erwin P . Remus . 
Betreffend : Initiative mit 
dem Namen "Solidarität ". 

Oazu möchte ich Euch al l en 
etwas mitteilen . Es wäre fDt 
uns al le ein trauriges Schau -
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spiel, wennwirweiterhin al
les hinnehmen , was die Justiz 
und der Rest dieses Vereins 
uns vor die Nase setzt . Ich 
glaube , wir haben uns jetzt 
genug Unge r echtigkeit gefal
l en l assen , es wird Zeit , daß 
wi r nun auch mal contra geben . 
So ka nn und darf es einfach 
nicht weitergehen . Denn Ihr 
wißt ja auch, wie das mit un
serer Justiz so abgeht . 

Deshalb fand ich es prima von 
Erwin P . Remus und seinen 
Kollegen , daß sie sich hin
setzten und eine Initiative 
mit Namen "Solidarität " grDn
deten . Ich finde , es war eine 
sehr gute Idee von ihnen , da 
wir ja s owieso keine andere 
Alternative haben . Wir können 
nur gemeinsam stark sein und 
uns zur Wehr setzen . 

Ihr solltet Euch echt mal 
überlegen, ob es nicht doch 
besser wäre , 11>1enn wir auch 
ein paar Wo r te in unserer 
sauberen Gesellschaft mitre
den könnten . Also laßt Euch 
nicht hängen und steigt bei 
dieser guten Sache mit ein . 
Auch ich und einige meiner 
Kumpels aus dem Wittlic~er 

"Jail" sind diesen Aufruf ge
folgt . Eine bessere Chance 
fü r solidarische Einigkeit 
kommt vielleicht so schnell 
nicht widder, also schreibt 
uns . 

"Jetzt " oder " ~ie", nach dem 
Motto : Let 's Fetz . 

Herbert F 1 o r i a n 
Trie r e r-Landstraße 32 
5560 Wittlich - JVA -

An den 
LICHTBLICK 

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren! 

Wie mir bekannt ist, hat der 
Personalrat der JVA Tegel 
sich in einem Schreiben über 
den LICHTBLICK- Artikel 11Te
geler Kristalltage11 be
schwert, weil dieser beleidi
gend sei. 

Ich gebe hiermit zur Kennt
nis, daß der Vollzugsbedien
stete S t ö r t z e r 
(TA III) in Gegenwart von 
mehreren Gefangenen am 
25. I 0. 84, um ca. 16. 30 Uhr zu 
mir wörtlich sagte: 

11Sie wollen wir gar nicht 
resozialisieren; daran ha
ben.wir gar kein Interesse . •• 

Meiner Meinung nach hat der 
Autor des Artikels 11Tegeler 
Kristalltage11 recht, wenn er 
darin schreibt, daß nicht Re
sozialisierung , sondern Deso
zialisierung das derzeitige 
Ziel im Berliner Strafvoll
zug sei. 

Herr Störtzer hat dies ja 
auch offensichtlich beKundet. 

Dem Leiter der JVA Tegel möch
te ich dieses nicht vorent
halten, ebenso werde ich die 
Meinung des Herrn Störtzer 
in einem offenen Brief der 
Öffentlichkeit zugänglichma
chen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Detlef S e i f e r t 
JVA Tegel 

man 
haben . .. •• 



StVK-VEBFAHBEN 
Rechtsstreit oder K(r)ampf? 

-PFU;;I__ & CONTRA 
un.l 

Ich bin überrascht, mit wel 
cher Unverfrorenheit .Herr Dr. 
Wegener indemArtikel 11 StVK
Verfahren, Rechtsstreit oder 
K(r)ampf? 11 die Eintreibung 
der Verfahrenskosten aus dem 
Rechtsmittel nach § 109 ff 
StVollzG androht. Entweder 
ist Herr Dr. Wegener beson
ders abgebrüht, oder er 1 iest 
keine Fachzeitschriften, die 
für einen - seinen Beruf mit 
Interesse ausübenden - Voll
zugsbediensteten zur Pflicht
lektüre gehören sollten, um 
den Weg des fortgebildeten 
Rechts geistig und praktisch 
nachverfolgen zu können. 
Ich nenne nachstehend vier 
veröffentlichte Gerichtsbe
schlüsse zur Frage, ob der 
DM 30, - übersteigende Teil 
des Hausge 1 des gepfändet bzw. 
aufgerechnet werden darf: 

1 . Beschluß des OLG Celle vom 
25.10.1979 - 3 Ws 358/79 
(StVollzG), veröffentlicht 

in der NStZ 81, 78 fmit einer 
Anmerkung von ORR Werner Ball
hausen, Düsseldorf. 

Dabei lehnt das Gericht eine 
Hausgeldpfändung ab, obwohl 
die Forderung aufgrund einer 
Verletzung, die derGefangene 
einem Vollzugsbediensteten 
gegenüber verursacht hat, 
entstanden ist. 

2 . Beschluß des LG Regensburg 
vom 4.4.1981 - StVK 1/80 
(35), veröffentlicht in 

der MDR (Monatszeitschrift 
für deutsches Recht) 1981, 
871 f. 

Dabei hat es das Gericht als 
rechtswidrig bezeichnet, wenn 

das Hausgeld aufgrund e~ner 
Gerichtskostenforderung we
gen eines zurückgewiesenen 
Antrags auf gerichtliche Ent
scheidung nach § 109 ff St
VollzG gepfändet wird. Der 
be~·eits abgezogene Betrag 
mußte dem Hausgeldkonto des 
Betroffenen wieder gutge
schrieben werden. 

3. Beschluß des OLG Hamm vom 
26.3.1984 - 1 Vollz (Ws) 
2/84, veröffentlicht in 

der ZfStrVo (Zeitschrift für 
Strafvollzug und Straffälli
genhilfe) 1984, 316 ff. 

Hier hat ein Gefangener durch 
Übergabe eines hinterher 
nicht eingelösten Verrech
nungsschecks zu Unrecht einen 
Überbrückungsgeldbetrag aus
gezahlt bekommen. Danach hat 
die JVA den DM 30,- überstei
genden Betrag des Hausgeldes 
zur Wiederauffüllung des 
Überbrückungsgeldkontos ein
behalten . Diese Maßnahme hat 
die Strafvollstreckungskam
mer als rechtst.;idrig bezeich
net . Die Rechtsbeschwerde der 
Aufsichtsbehörde wurde vom 
OLG zurückgewiesen . Der ein
behaltene Retrag mußte dem 
Gefangenen wieder als freies 
H~usgeld zur Verfügung ge
stellt t·1erden. 

4 . Beschluß des LG Bielefeld 
vom 8 . 6 .1 984 - 15 Vollz·. 
29/84, veröffentlicht in 

der NStZ (Neue Zeitschrift 
für Strafrecht) 1984, 527 . 

Nach einer Urlaubsüberschrei
tung stellte die JVA fest, 
daß diverse landeseigene Ge
genstände, die der Gefangene 
in seinen Haftraumschrank 

hätte einschließen müssen, 
nicht mehr auffindbar waren. 
Nach Fortsetzung der Straf
verbüßung wurde dem Gefange
nen der Erstattungsbetrag vom 
Hausgeld abgezogen. Das Ge
richt entschied, daß diese 
Pfändung nicht mit dem Straf
vollzugsgesetz im Einklang 
steht und ordnete die Rück
buchung an. 

Den Begründungen der vorste
hend gerrannten Besch 1 üsse ist 
übereinstimmend zu entnehmen, 
daß die Aufrechnung gegen das 
Hausgeld des Gefangenen eine 
absolute A u s ~ a h re e 
ist und nur zulässig in fol 
genden Fällen:· 
a) Für Aufwendungen der Vo 11-

zugsbehörde, die dadurch 
entstanden sind, weil ein 

Gefangener einen Mitinhaf-
tierten vorsätzlich oder 
grob fahrlässigver-l etzt hat. 
b) Für Aufwendungen derVoll 

zugsbehörde, die dadurch 
entstanden sind, weil ein 

Gefangener sich selbst vor-
sätzlich oder grobfahrlässig 
verletzt hat. Hier ist der 
Anstaltsarzt zu hören (vgl. 
VV zu § 93 StVollzG). 
c) Für Aufwendungen der Vo 11 -

zugsbehörde, wenn ein Ge
fangener gegen dieS i cher

heit und Ordnung der JVA, 
vorsätzlich oder grob fahr
lässig einen Sachschaden ver
ursacht hat. 
Hausgeldpfändungen aus ande
ren Gründen sind rechtswid
rig . 

Auf Wunsch sende ich Ab
schriften der genannten Be
schlüsse gerne zu. 
Siegfried Diebolder 
Langenwiederweg 46 
4760 Werl 

'der lichtblick ' 9 



Die 
formale 

DR. WEGENER! 

Der Mann heißt Dr. Wegener . 
Er ist für die JVA Tegel das , 
was ein Herr Möllemann in der 
Politik verkörpert - wo man 
auch hinsieht , er ist schon 
da. 

Zu allem und jedem äußert er 
seine unmaßgebliche Meinung, 
neuerdings sogar in unserer 
Knastzeitung. 

Unser Doktor und sein wunder
sames Weltbild sollen daher 
einer näheren Betrachtung un
terzogen werden . 

Falls es unter uns welche ge
ben sollte , die es noch nicht 
wissen , Dr. Wegener ist der
jenige , der öfter mal im "TA
GESSPIEGEL" Interviews bzw. 
Erklärungen abgibt . 

Er ist u.a . deshalb Vollzugs
leiter der JVA Tegel , weil er 
genau weiß und das auch der 
Zeitung meldet , daß in der 
Anstalt alle Strafgefangenen 
sowieso Stereoanlagen haben . 
(Wenn Oxfort uns den Anstalts
funk abdrehen will . ) 

Auch ist er dem Vernehmen 
nach Volljurist , wohl , weil 
er wi eder im "TAGESSPIE
GEL" - so gut erklär en kann , 
warum die Anstaltsleitung 
rechtskräftige Urteile eines 
deutschen Gerichts keineswegs 
befolgen wird. (Wenn eine 
StVK mal ganz überraschend 
und wirklich ausnahmsweise zu 
unseren Gunsten entscheidet . ) 

Der Vo~ljurist Dr . Wegener 
mag das anders sehen, nach 
seiner Ansic'ht sind Gerichts
urteile Interpretationen , 
praktische Ausführ ungserläu
terungen von Gesetzen. Für 
diejenigen nötig , die das al-
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les nicht so recht kapieren 
können , TA-Leiter zum Bei
spiel . 

Was soll man nun als Knacki 
von Beamten halten , die mit 
Diensteid auf diese Gesetze 
verpflichtet werden und dann 
öffentlich erklären , die An
wendung eines Gesetzes sei 
ihnen nicht zumutbar. 

Radikale im öffentlichen 
Dienst nenr.1t man so etwas bei 
Postboten und Lokomotivfüh
rern, und da werden sie von 
Amts wegen ganz schnell ge 
kantet ... 

Gerüchten zufolge handelt es 
sich bei unserem Doktor um 
einen alten 68er , möglicher
weise hat hier einer den lan 
gen Marsch durch die Institu
tionen angetreten - ein Fall 
für den Staatsschutz? 

Unser Vollzugsleiter ist aber 
auch der ~ann , der die ~mei
sten) Stellungnahmen für die 

Anstalt bei Anträgen an die 
StVK verfaßt. Und hier wird 
es interessant, insbesondere 
fü r die notorisch queru lato
rischen Elemente, welche sich 
durch i r gendwelche dunklen 
Triebe zwanghaft genötigt 
sehen , gegen alles und jedes 
ihre unsubstantiierten Klagen 
einzur e ichen . Man den ke nur : 
Über 700 haben sie in einem 
Jahr produziert! 

Aber - Gott und Alla h sei 
Dank die Strafvollst r ek
kungskammer n mit ihren Vor
zeigeexemplaren der gehobenen 
Intel ligenz als Richter wis
sen natürlich, was davon zu 
halten ist; 97 % souverän ab
geschmettert . 

Zunächst muß an dieser Stelle 
aber noch festgestellt wer
den, daß Herr Dr. Wegen er ein 
völlig unzureichender Public
Relations-Mann für die An 
stalt ist . Da hat er so viele 
schöne Zahlen und weiß nichts 
besseres damit anzufangen , 
als zu lamentieren . Positiv 
denken , Docktor! 

Bei 700 Klagen und ca . 3 . 000 
durchgehenden und hängenblei
benden Gefangenen pro Jahr 
müssen doch Pi x Penis über 
75 %ganz außerordentlich zu
f'rieden mit den ihnen gebot e 
nen , reifen Leistungen der 
Ansta l t sein . Das wü rde sich 
unte r Umständen fü r die "MOR
GENPOST" eignen , unter der 
ständigen Rubrik "Hotelvoll 
zug" . 

Viel leicht denkt der e i ne 
oder andere von uns auch mal 
darüber nach . 

So , wie unser Vollzugsleiter 
das tut , der dann gleich be
fürchtet , daß der "gerichtli
ehe Rechtsschutz zu einem be
schäftigungstherapeutischen 
Spielchen verkommt " . 

Aber , abe r Doktor Wegene r , 
das geht doch schon lange 
nicht mehr . Dieser sogenannte 
Rechts schutz ist - unter Ih
rer eifrigen, maßgeblic hen 
Mitwi rkung - zu einer rein 
formalen Wixerei degenerie r t , 
in der von Ihrer Seite nur 



noch Worthülsen und Schlag
worte zu erhalten sind . die, 
wie Sie richtig erkannt ha
ben , den derzeit igen StVK ' s 
jedoch intellektuell angemes
sen sind und daher allemal 
ausreichen . 

Und falls nicht , braucht man 
ja die Urteile glücklicher
weise nicht zu befolgen . 

Wer will denn da noch Quali
tät verlangen?! 

Wenn überhaupt , soll unser 
Doktor seine Qualitätsvor
stellungen bei Gelegenheit 
mal den TA-Leitern verdeutli 
chen . Es dreht sich doch je
dem teilresozialisierten der 
Magen um, wenn e r beispiels
weise die Bescheide der Tat
genossen Müller/Buhrmann aus 
der TA III auf den Tisch des 
Hauses bekommt . 

Es soll uns hier doch unter 
anderem nahegelegt werden , 
jetzt und in Zukunft Gesetze. 
Verordnungen etc . zu befol 
gen . Was wir dann von unseren 
beamteten Vorbildern erwarten 
müssen , ist , daß sie das auch 
tun , z . B. bei anstehenden Ent
scheidungen . 

Man ist bei dera r tigen Zumu
tungen ja geradezu verpflich
tet , diese Schriftstücke von 
der StVK auf eine halbwegs 
akzeptable Rechtmäßigkeit 
korrigieren zu lassen . 

Und das verursacht nun mal 
die Arbeit - nicht der an 
sich schöne Gedanke , "die Ver
waltung zu beschäftigen". Un
ser Doktor verwechselt hier 
ganz einfach Ursache und \.Jir
kung . 

Außerdem wird selbst der Voll 
zugsleiter nicht ernsthaft 
annehmen , daß tatsächlich 97% 
aller Anträge wirklic~ unzu
lässig , blödsinnig , unsub
stantiiert , sat i risch oder 
was auch immer die Ablehnung 
begründen mag , sind . 

Er möge doch Vergleichszahlen 
anderer Bundesländer nennen , 
ber eit s die sattsam bekannten 
ca . 94 % 2/3-Abl ehnungen zei 
gen jedem , was mit den Ber-

liner StVK' s los ist, und das 
liegt wohl keinesvJegs an den 
qualitativ unzureichenden An
trägen . 

Unabhängig davon weiß Dr. We
gener natürlich ganz genau, 
daß speziell in dieser Anstalt 
zu einem (abgelehnten) Antrag 
konsequenterweise ein Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung 
gehört, und zwar nicht eh-Ja , 
weil noch irgendwer der Mei
nung wäre , daß vernünftige 
Argumentation eine StVK über
zeugen könnte . 

Vielmehr ist der Antrag meist 
schon nötig, um überhaupt das 
mindeste , das selbstverständ
lichste bei einem ablehnenden 
Bescheid zu erfahren: nämlich 
die Gründe! 

Oie liefert dann (meist) un
ser Doktor persönlich und 
zwar acht Wochen später, in 
seiner Stellungnahme an die 
StVK nach, wobei er natürlich 
gleichzeitig den Antrag nach 
§ 109 als unzulässig betrach
tet , den Bescheid ohne Grün
de dagegen als durchaus kor
rekt . Um das zu verstehen , 
muß man wohl Volljurist sein , 
vorzugsweise bei einer Ber
liner StVK, denn , wie uns Or . 
Wegener aufklärt, sehen die 
das genau so . Präzis zu 97% . 

Heilige Einfalt , und dafür 
wollen sie aL.:ch noch Geld ha
ben , verschärft von uns ein
zutreiben-in Zukunft, droht 
unser Hausadvokat. Seine un
gemein zwingende Begründung 
zeigt leider wieder, was wir 
schon immer geahnt haben : 
Oberhalb der VOL-Ebene sind 
die Herrschaften nicht so ~anz 
von dieser (Knast)Welt - ge
neuer sie wissen also 
nicht, was los is~. 

Oa stell~ sich doch tatsäch
lich einer aus der Besoldungs
gruppe A 15 hin und ver
gleicht (seine) Hundertmerk
scheine mit (unseren) Pfenni 
gen! 

Offenbar hat er den S 3 Abs . 
1 StVol l zG entdeckt , der da 
lautet : Das Leben im Vollzug 
soll den allgemeinen Lebens-

Verhältnissen soweit alsmög
lich angeglichen werden . 

Wir dürfen vermuten, daß un
ser Doktor in seinen "allg . 
Lebensverhältnissen" höch
stens die Justiz bemüht, wenn 
Nachbars Köter auf seine 
Zuchtrosen pinkelt , und dafür 
soll er auch mal löhnen . 

Hier geht es aber meist um 
existentielle Fragen , es .-Jird 
Stück für Stück unsere Sub
stanz angegriffen . Da hält es 
der Vollzugsleiter nicht für 
"unfair", zukünftig mit Nach 
druck die Verfahrenskosten 
zu betreiben , wie es schön 
abstrakt und anonym in Juri
stensprache formuliert ist . 

Das muß ihm erst einmal ~n 

verständliche Worte übersetzt 
\-./erden , da er anscheinend ga r 
nicht weiß, wovon er redet . 
Auf Deutsch: Er hält es für 
richtig, einem Knacki, der 
Tag für Tag für einen Hunger
lohn arbei tat, und schon des-= 
halb auf Lebensmitteleinkauf 
angewiesen ist, weil er den 
Tegeler Schweinefraß höch
stens zweimal pro Woche 
schlucken kann, 2/3 dieses 
Einkaufs wegzupfänden - "weil 
der inhaftierte Rechtsschutz
suchende damit nicht schlech
ter ges~ellt ist, als der 
freie Bürger" . 

Mensch Doktor, in welcher 
Welt leben Sie denn? 

Seit wann pfändet denn drau
ßen die Justiz Gerichtsko
sten , welche Gerichte außer 
den StVK • s tun das hier drin
nen? 

Und, da wir gerade bei den 
Denkfehlern sind, sollen auch 
die angeführten Beispiele un
seres Hausjuristen näher be
trachtet 111erden . Daß ein Ge
fangener einen Antrag auf 
"Abschaffung aller Haftan
stalten" stellt, ist aus sei 
ner Sicht doch bei Vergleich 
von Kosten und Erfolg dieser 
Institutionen nur vernünftig, 
oder zeigt zumindest , daß er 
das einzig Richtige tut , in
dem er diesen ganzen Tegeler 
Unfug nicht ernst .nimmt . 

'der licht blick' 11 
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Schließlich wird er ja nicht , 
wie Herr Or . Wegener , dafDr 
bezahlt . Oie besonders gelun
gene Konstruktion des 14-fa
chen, körperverletzenden und 
kleptomanen Al koholj kers , der 
zu spät aus dem Urlaub zurück
kommt (besoffen , wanrschein
lich! ) , hätte unser Doktor 
wohl gerne öfter . 

Auch dieser Gefangene hat je
doch ein Recht auf Antrag und 
Anspruch auf er:nessensfehler
freie Bescheidung , die er hier 
jedoch in den seltensten Fäl
len e r halten wird . 

\>Jie man sich selber, die Haft
situation einschätzt , CJb Herr 
Or . Wegener sich ärgert und 
auf mangelnde Reife und 
Selbsterkenntnis schließt 
- all das steht hier Ober
haupt nicht zur Debatte . 

Es ge.,t ausschließlich darum, 
die Rechte aus dem StVollzG 
wahrzunehmen und ßben not 
falls einzuklagen , wenn die 
entsprechenden TA-Leiter 
nic!-Jt von ihren windigen Pau
schalbegrUndungen lassen kön
nen oder wollen . 

Was die "zum Vorteil eines 
Gefangenen" während eines 
Verfahrens abgeänderten Ent
scheidungen betrifft , so ist 
die Sache ebenso einfach wie 
einleuchtend . 

Oie Ans~altsleitung weiß na
türlich (von wem wohl?) ganz 
genau , wann sie mal ausnahms
weise unterliegen wird . In 
diesemseltenen Fall wird sie 
njcht so dämlich sein , auch 
noch einen Präzedenzfall zu 
schaffen - auf den sich dann 
alle berufen könnten . 

Zum Schluß : § 109 Abs . 1 Sr.
VollzG sagt ausdrOcklich : 
~it dem Antrag kann auch die 
Verpflichtung zum Erlaß einer 
abgelehnten oder unterlasse
nen Maßnahme begehr: werden . 

Aber den hat wohl unser Dok
tor seit seinen APO-Tagen 
nicht mehr gelesen . 

Rheinhard F r ö h 1 i c h 
- JVA Tegel -
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Antragsgegner 

oder 

Schattenboxer? 

Nun ist es soweit . OieArbeit 
scheint ihm Ober den Kopf zu 
wachsen . Er macht den "LICHT
BLICK" nun auch zu seinem 
Kampfblatt . Er mischt mit . 
Appelliert an alle Gefangene , 
beim Einreichen von gericht
lichen Eingaben erhebliche 
Mäßigung zu zeigen . Die (wie 
Juristen sagen) unsubstanti
ierten Ant räge auf gericht
liche Entscheidung zu unter
lassen, die eh nur den Rechts
schutz zu einem "beschäfti
gungstherapeutischen Spiel
chen" verkommen lassen . Wirk
lich , Herr Dr . Wegener? 

Herr Dr . Wegener, Vollzugs
leiter der JVA Tegel, unter
zeichnend fDr den Antragsgeg
ner (Anstaltsleiter) bei 
Stellungnahmen zu den von Ge
fangenen (Antragsteller) ge
stellten Anträgen auf ge
richtliche Entscheidung , mel
det sich zu II/o r t . Und er ver
su~ht es auf psychologisch 
eindri -·gliche Weise , indem er 
gleich die auf Anträge auf 
gerichtliche Entscheidung 
(den unsubstantiierten wenig
stens) zurückzufUhrende man
gelnde Kooperationsbereit
schaft hervorhebt . Klartext 
(fOr Eingeweihte): wer un
substantiierte Anträge auf 
gerichtliche Entscheidung 
stellt , bei dem ist anzuneh-

men , daß er an derGestaltung 
seiner Behandlung und an der 
Err eichung des Vol lzugsziels 
nicht mitwirken will und dem
entsprechend Vorteile ver
wirkt und Nachteile hat . Na
türlich, so Dr . Wegener wei
ter , soll damit nicht gedroht 
wer den , aber unerwähnt lassen 
wollte er es nun doch auch 
nicht . 

Der Paragraphen- Doktor weist 
am Schluß seines K(r )ampf-Ar
tikels darauf hin, dieGefan
genen dOrfen nicht das Gefühl 
haben , bei Strafvoll
streckungskammer-Verfahren 
"kämpft " die Anstaltsleitung 
gegen den Antragsteller . Wo
bei ein Blick auf das geisti
ge Potential dieses Paragra
phen-Chirurgen genau vom Ge
genteil überzeugt . Seiner un
ermüdlichen Leistu~gsfähig

keit seien daher einige Bei
spiele in memoriam gewidmet: 

1. Ein Gefangener wu rde von 
seinem Arbeitsplatz in der 
Haftanstalt gefeuert , wei 1 er 
bei einem heftigen Regen
schauer ohne Schutzbekleidung 
nicht über das Anstal tsgelän
de gehenwollte. Trotz späte
rer Bemühungen, zum Arbeits
betrieb zu gelangen, ließ man 
den Gefangenen n icht mehr 
dort hin . Er stellte einen 
Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung. Dr. Wegener bekam 
diese Klage zur Stellungnah 
me zugesandt . Und was mac hte 
er nun damit? Er beantragte 
erst einmal, die Klage zu
rOckzuweisen. Und dann mach
te er dem Gericht in seinem 
ihm eigenenunübertreffli chen 
Stil auch mal klar, warum 
dieser Gefangene überhaupt in 
Tege I einsitzt. Das erachtete 
der Paragraphen- Doktor als 
wichtig, um dem Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung 
schon denerstenWind aus den 
Segeln zu nehmen . Dann fügte 
er zusätzlich ein paar Fehl
tage ein, die entschuldigt 
waren, erklärt sie aber als 
unentschu l digte , ohne sich 
über den Sachverhalt info r 
miert bzw. auch mit dem be
troffenen Gefangenen Rück-



sprache genommen zu haben. 
Letzteres erachtete der Dok
tor nämlich gar nicht für nö
tig - was hat so ein Gefan
gener schon zu sagen. Ein 
paar Sätz~ weiter kam er auf 
die Schutzkleidung zu spre
chen, die der Gefangene hät
te tragen können. Daß in der 
Anstalt solche nicht ZurVer
fügung gestellt wird (auch 
Regenschirme verboten sind), 
das hielt er aus seiner Stel
lungnahme bewußt heraus. Am 
Schluß fügte er ein Doppel 
sowie drei Abi ichtungen bei, 
und sein Kampf bei der Straf
vollstreckungskammer nahm 
seinen Lauf. 

2. Gegeneinen Gefangenenwird 
eine Disziplinarmaßnahme an
geordnet. Vom Teilanstalts
leiter Müller. Der Gefangene 
stellt einen Antrag auf ge
richtliche Entscheidung. Er 
ist der Hausstrafen-Hysterie 
überdrüssig. Der Doktor rea 
giert wie gehabt: Antrag auf 
Zurückweisung, Del iktschilde
rung (die zuständige Richte
rin träumt schon nachts da
von), dem Teilanstaltsleiter 
vJi rd eine ermessensfehler
freie Entscheidung beschei
nigt (eine Krähe hackt der 
anderen kein Auge aus). Und 
dann kommt des Doktors berüch
tigter Supersatz: aufgrund 
der vielzähl igen Vorverfeh
lungen ist die Diszipl inar
maßnahme gerechtfertigt. Wie 
er auf 11 vielzählige Vorver
f.ehlungen11 kommt, das läßter 
das Gericht raterr, wei 1 er es 
nicht begründet. DerGefange
ne war zu diesem Zeitpunkt 
lediglich mit einer Verwar
nung (Verweis) 11 Vorverfeh 1 t 11

• 

Das behält der Doktor für 
sich; denndasgehört zu sei
ner Taktik, Diszipl inarbe
scheide 11 beschlußsicher11 zu 
~achen. Eine Krähe . . . 

3 . Gegen einen Gefangenenwer
den besondere Sicherungsmaß
nahmen gemäß § 88 StVollzG 
angeordnet. Der Gefangene 
macht in seinem Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung un
ter anderem auchgeItend, auf
grund der nach Aufhebung der 

besonderen Sicherungsmaßnah
men zu erwartenden Diszipl i
narmaßnahme würde wegen der 
vorhergehenden besonderen Si 
cherungsmaßnahme eine Oberbe
strafung eintreten. Das kann 
der Paragraphen-Doktor nun 
gar nicht einsehen. Für ihn 
haben nämlich besondere Si
cherungsmaßnahmen ma ngelnden 
Strafcharakter. Und das ver
sucht er dem Gericht in sei
ner Kampfs tellungnahme neben 
Antrag auf Zurückweisung, De
I i ktsch i 1 derung (das üb 1 i ehe 
Spielchen) und der anderen 
Schwarzmalereien "'eiszuma 
chen. 

Der Doktor kennt auch über
haupt keine Grenzen~ Er fügt 
dem Gericht a 11 e erdenk I i chen 
Unterlagen bei, den Siche
rungsbescheid behält er in 
seiner bzw. des Gefangenen 
Personalakte. Aus diesem Be
scheid würde selbst dem Ge
richt klar werden, welchen 
Strafmaßnahmen da einmit be
sonderen Sicherungsmaßnahmen 
Belegter ausgesetzt ist (ver
gleiche meinen Privatzoo-Ar
t i ke 1 in der Oktober-Ausgabe 
1984). Und dennoch spricht 
der Paragraphen-Doktor von 
mangelndem Strafcharakter!? 
Er weiß, was er tut! Das ge
hört ebenfa 11 s zu seiner Tak
tik, zu versuchen, das Gericht 
zu beeinflussen und sich als 
kerniger Antragsgegner zu er
weisen. Vielleicht sollte er 
sich mal selbst vier Wochen 
Privatzoo verschreiben, wenn 
es dort doch an Strafcharak
ter mangeln soll. 

4. Ein Gefangener stellt ei
nen Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung, weil seinange
spartes Taschengeld vom Vor
monat bei der Berechnung des 
Taschengel des für den darauf
folgenden Monat berücksich
tigt und dementsprechend re- · 
duziert wird . Unzulässig. 
Nicht für unseren Doktor. Der 
beantragt Zurückweisung aus 
den aus dem Bescheid als zu
treffend erklärten Gründen 
mit den üblichen Kampfmit 
teln, etwa in der Art, wie 
man mit Kanonen au f Spatzen 

schießt. Diesmal erweistsich 
der GefangenealsDavid. "Go
I iath11 resigniert. Das hat 
seinen Grund: würde er eine 
Rechtsbeschwerde einlegen , 
würde der begünstigende Be
schluß der Strafvoll
streckungskammer vom Kammer
gericht sowieso bestätigt, 
und Gefangenen dürftekünftig 
hin kein angespartes Taschen
geld vom Vormonat bei der Be
willigung des Taschengeldes 
für den darauffolgenden Monat 
reduziert werden. Also 11 be
gnügt•• sich der Doktor mit 

.der Einzel f allentscheidung, 
um nichtarbeitslos zu werden. 
Bekämen alle korrekt ihr Ta
schengeld (dqs bekommen die, 
die unverschu 1 det ohne Arbeit 
sind), dann würden nämlich 
diejenigen nicht mehr klagen, 
und der Doktor könnte sich 
nicht mehr austoben. AI sog i bt 
er sich jovial, natürlich 
pseudojovial. 

So könnte die Litanei" belie
big fortgesetzt werden . Mir 
ist kein Fall bekannt . in dem 
der Paragraphen-Doktor mal um 
die Lösung offener Rechtsfra
gen bemüht war und gerechte 
Einzelfallentscheidungen für 
Gefangene suchte. Wenn es ei
nen gibt, dann muß es sich 
um eine l ächerliche Lapalie 
gehandelt haben . 

Oie Durchschnittsquote von 
gewonnenen Verfahren gibt 
Or . ltlegener mit drei Prozent 
an . Mit dieser Prozentangabe 
wi ll er offensichtlich Augen
~.oJischerei betreiben , um Gefan
genen eine Aussichtslosigkeit 
von geric ht 1 ichen Eingaben zu 
demonstrieren . Daß bereits 
vor zwei Jahren die durch
schnittliche Erfolgsquotenit 
10 Prozent angegeben wo r den 
ist , das behält er natü rl ich 
wieder für sich . Oder er will 
es einfach nicht wahr haben . 
daß doch vJeniger in dem Busch 
ist , auf qen er als fana
tischer Schattenboxer klopft . 
Oder ~ei~: da etwa plötzlich 
Gerechtigkeit auf Erden? 

- Oietmar Jochum -
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DIE SPATZEN PFEIFEN ES 
BEREITS VON ALLEN DÄCHERN, 

in der Lichtblick-Redaktion 
sollen frappierende Änderun
gen stattfinden, oder sind 
zum Teil schon vorgenommen 
worden. Es war wohl doch ein 
bißchen zu scharf und kri
tisch, wie die Anstaltslei
tung der JVA Tegel und deren 
untergeordnete Organe in den 
letzten Monaten wegen immen
ser Verschlechterungen in al
len Bereichen des Strafvoll
zuges immer wieder angegrif
fen wurde . Da mußte einfach 
irgendwann das amtlich ver
ordnete "STOPP" kommen. Die 
letzte Ausgabe des Licht
blicks vom November 1984 mit 
dem zusätzlich eingefügten 
und VomAnstaltsleiter gefor
derten Extrablatt spricht ei
ne deutliche Sprache. Diesem 
leidigen Umstand verdanke ich 
nun den ·steilen Aufstieg auf 
der Karriereleiter, nämlich 
vom Bauarbeiter zum Chefre
dakteur des Lichtblicks. Und 
das kam so: 

Eigentlich hatte ich nicht 
unbedingt an etwas Außerge
wöhnliches gedacht, als es an 
die Tür meines Haftraumes 
klopfte und ich "Herein~' rief. 
So etwas passiert schließlich 
jeden Tag mehrere Male und 
immerist es ein befreundeter 
Leidensgenosse, dem ich in 
irgend einer Weise behilflich 
sein soll. Diesmal aber muß
te ich vor Überraschung erst
mal tief durchatmen, denn mein 
Besucher war der Leiter der 
TA I, Herr von Seefranz, per
sönlich. Solche Gastrollen 
rlieses Herrn sind nämlich 
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nicht die Regel und ,.,enn sie 
doch mal stattfinden, haben 
diese meistens unangenehme 
Begleiterscheinungen und Fol
gen. Ein bißchen zurückhal
tend ließ ich die freundliche 
Begrüßung über mich ergehen 
und wartete erstmal ab. Wie 
erstaunt war ich aber, als 
mir auf diesem ungewöhnlichen 
Wege ein neuer Job angeboten 
wurde. 

Rundheraus wurde ich gefragt, 
ob ich Interesse an der Ar
beit als Redakteur des Licht
blicks entwickeln könnte. Nun 
ja, natürlich sagte ich nicht 
gleich ab, denn schließlich 
möchte man ja solch ein Ge
spräch höflich und ordnungs
gemäß zu Ende führen. Meine 
Einwände, daß ich in diesem 
Metier doch überhaupt keine 
Erfahrung besitze, nicht das 
Geringste von der Herstellung 
einer Zeitung weiß und noch 
nie auch nur den kleinsten 
Artikel geschrieben habe, wa
ren ziemlich unbedeutend. Im
merhin sei ich der deutschen 
Sprache mächtig , könne diese 
auch \veitgehendst fehlerlos 
schreiben, außerdem wüßte ich 
mich ganz gut zu artikulieren 
und kann doch auch mit einer 
Schreibmaschine umgehen (Ei-n
fingersuchsystem), den Rest 
müßte ich eben erlernen. 

Im Grunde genommen schmeckte 
mir dieses Angebot gar nicht 
und das gab ich meinem Gegen
über auch zu erkennen. Lange 
genug hatte ich mit der An
staltsleitung um die Einhal
tung meiner Rechte aus der 
Vollzugsplanung gerichtliche 
Auseinandersetzungen, doch je 

größer meine Erfolge in der 
Rechtsprechung der Gerichte 
wurden, desto schlimmer wur
den meine Schwierigkeiten in
nerhalb der Anstalt. Irgend
wann hat man dann mal die 

· Schnauze gestrichen voll urtd 
möchte endlich seine Ruhe ha
ben. Genauso erging es mir 
und nun sollte ich plötzlich 
wieder, nachdem endlich etwas 
Ruhe bei mir eingekehrt war, 
erneuten Ärger auf mein Haupt. 
laden . Eine sehr schwierige 
Entscheidung ! 

Aber auch in dieser Hinsicht 
wurden meine Bedenken mit 
ziemlich einleuchtenden Argu
menten entkräftet. Schließ
lich soll der Lichtblick ja 
durchaus eine kritische Hal
tung gegenüber der Anstalts
leitung einnehmen, vorhandene 
Mißstände anprangern und die 
Sorgen und Nöte von Gefange
nen zu Gehör bringen. Das ist 
sogar so gewollt . Mit ein \ve
nig Fingerspitzengefühl beim 
schreiben von Berichten oder 
bei der Auswahl der einzubrin
genden Leserbriefe und Fremd
artikel ist überhaupt nicht 
mit irgendwelchen Schwierig
keiten zu rechnen, genau das 
Gefühl traut man mir durchaus 
zu. 

Selbstverständlich ist diese 
Arbeit als Lichtblickredak
teur auch einer der größten 
Vertrauensposten in der JVA 
Tegel und bringt schon durch 
die Art der Beschäftigung au
tomatisch diverse Vorteile 
mit sich, von denen andere 
Gefangene nur träumen können, 
so wurde mir weiter berichtet. 
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Zu diesen Vorteilen gehört w·· d 
der Freiläuferausweis, mit are 0Ch gelacht , 
welchem ich mich innerhalb 
der Anstalt tagsüberohneBe- Wenn iCh dieSe 
gleitung von Beamten unbe-
grenzt bewegen darf, eine nach 
eigenem Belieben zu gestal-
tende und selbst zu bestim
mende Arbeitszeit, die über
aus vielfältigen Kontaktmög
lichkeiten mit Menschen sowie 
innerhalb als auch außer halb 
der Anstalt , Profilierungder 
eigenen Persönlichkeit, Stei
gerung des Allgemeinwissens 
durch innner neugewonnene Ein
drücke und gesammelte Erfah
rungen , also alles in allem 
ein erstrebenswerter Posten. 

Nachdem ich mich auch nach 
all' diesen aufgezeigten Vor
teilen noch nicht so richtig 
entscheiden konnte und zöger
te, wurde mir eine Bedenkzeit 
eingeräumt. Mit den Worten: 
"Uberschlafen sie meinen Vor
schlag und morgen früh unter
halten wir uns dann nochmal 
darüber !", verabschiedete 
sich Herr von Seefranz und 
ließ mich grübelnd zurück. 

Am nächs ten Morgen hat te ich 
mich dazu durchgerungen, es 
wenigstens zu versuchen und 
damit die eventuelle Schlie
ßung der Lichtblick-Redaktion 
aus dem Gespräch zu bringen. 
Auf meine geforderte schrift
liche Bewerbung, die ich dann 

Zeitung nicht fertig 

nachreichte, folgte ein ein
dringliches Gespräch mit dem 
Vollzugsleiter, Dr. Wegener, 
in welchem mir Tips und auch 
Verhaltensmaßregeln für meine 
neue Tätigkeit unter breitet 
wurden. Vorschriften ~rurden 
mir nicht gemacht, auch eine 
Zensur des Lichtblicks wird 
nach wie vor nicht stattfin
den , die Gestaltung und der 
Inhalt wären ganz allein Sa
che des verantwortlichen Re
dakteurs . Natürlich dürfen 
weder in Leserbrief en noch 
Fremdartikeln oder eigenen 
Berichten in irgendeiner Wei 
se strafrechtliche Grenzen in 
jedweder Form überschritten 
werden, wobei auf beleidigen
de Äußerungen besonders zu 
achten wäre. In Zweifelsfäl
len , also wo die Rechtslage 
nicht klar erkennbar ist, 
steht mir die Rechtsabteilung 
der Anstaltsleitung durchaus 
für Fragestellungen zur Ver
fügung . Im übrigen sind jeder
zeit klärende Gespräche mit 
der Anstaltsleitung möglich, 
wenn irgendwelche Probl eme 
anstehen sollten. Damit war 
das Gespräch beendet und ich 
für den Posten des Lichtblick
Redakteurs als geeignet be-
funden . 

Heine eigenen Empfindungen 
zu dieser neu an mich gestell
ten Aufgabe sind eigentlich 

kriegen würde! 

recht unterschiedlicher Na
tur. Zum einem möchte ich ger
ne Großes vollbringen und den 
Lichtblick nicht zum Wurst
blatt und Anstaltssprachrohr 
ver kümmern lassen, anderer
seits spüre ich doch eine ge
wisse Beklennnung vor meiner 
eigenen Courage . Schließlich 
is t diese Tätigkeit absolu tes 
Neuland für mich und schon 
alleine dadurch wird die bis
herige Qualität dieser Zei
tung ganz sicher abfallen , 
und doch versuche ich zumin
dest ein gewisses Niveau zu 
halten . Hoffentlich gelingt 
es mir! 

Deshalb auch meine Bitte an 
die Leserschaft um zahlreiche 
Unter stützung in Form von ein
zubringenden Ar tikeln oder 
Verbesserungsvorschlägen, so
wie notwendige Kritik an mei
ner Arbeit . Mit engagierter 
Hilfe von Außen wird der 
Lichtblick vielleicht gar 
nicht so viel an Substanz 
verlieren . Also packen wir es 
an! 

Mit freundlichen Grüßen 
Klaus- Dieter Schaffer 
(Verantwortlicher Redakteur) 
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Justizvollzugsanstalt Tegel 
- Teilanstaltsleiter 1 -

An die 
"L ICHTBLICK"-Redakt i on 

Betr.: Meetingabwicklung in 
der TA I 

Durch den Kammergerichtsbe
schluß vom 13.9.1984 zur 
GeschNr. 5 Ws 314/84 Vo 11 z 
wurde abschließend geklärt, 
daß einbestimmter Gefangener 
der TA I Anspruch auf Teil
nahme an 12 Meetings pro Jahr 
hat. Diesem Gefangenen wurde 
daher angeboten, das am 
10.6.1984 auf der Station 3 
ausgefallene Meeting am 
9.12.1984 nachzuholen. 
Oberdies hat die Anstaltslei
t ung aus Behandlungsgründen 
entschieden, daß ab sofort 
die noch im Rahmenplan 1984 
vorgesehenen Meetings fürdie 
Wohngruppen 2, 3, 4, 5, 6, 7 
und 8, 9, 10, llund12 abge
halten werden sollen. 
Am Rahmenplan 1985 sind le
diglich zwei redaktionelle 
Änderungen vorzunehmen: 
Einmal tauscht am 19.5.1985 
die Station 3 den Termin mit 
der Station 2, für die am 
26 .5. 1985 ein Meeting vorge
sehen ist. Zum anderen werden 
die D-Termine als NN-Termine 
(?) geführt. 
Die Anstaltsleitung hält aus 
Sicherheits- wie aus Behand
l ungsgründen daran fest , daß 
an jedem Meetingein Gruppen-
16 'der lichtblick' 

leiter teilzunehmen hat. 
Zweifellos ist es am zweck
mäßigsten, wenn der zuotän
~e GL anwesend ist. Sollte 
dies aus den bekannten Grün
den nicht möglich sein, wird 
er von ei.nem GL du V~e
tung~poo~ vertreten. 
In der TA I gibt es drei Ver
tretungspools: 
Schuibe~ei.ch (Sta . 9, 10, 11 
und 12}, 

V~ogenbe~ei.ch (Sta. 7 und 8} 

üb!Ug~ B~uch (S-ta. 2, 3. 4. 
5, 6, und Vl. 

Für den seltenen Fall, daß 
für die Abwicklung des Mee
tings auch kein ~o~~g~ GL 
zur Verfügung steht, wird clas 
~~eet i ng so gesta 1 tet, daß pro 
teilnenmenden Gefangenen nur 
,ein Besucherzugelassenwird. 
Dadurch würde dem Erfordernis 
der Übersichtlichkeit, der 
Sicherheit und der Ordnung 
in ausreichendem Maße Rech
nung getragen. 
Dazu gehört auch, daß ein 
Meeting nurstattfinden kann, 
wenn das Funktionieren der 
gesamten Beleuchtungsanlage 
sichergestellt ist. Für den 
Fall , daß mehrere Be 1 euchtun
gen fehlen oder diese über
malt wurden, wird das Meeting 
abgesagt . 
Die beiden Gemeinschaftsräume 
bleiben während des Meetings 
ebenso verschlossen wie die 
Haft räume. 

Die Beamtentoilette wird nur 
auf Antrag von Meetingteil
nehmern aufgeschlossen und 
muß anschließend wieder ver
schlossen werden. 

Die Anmeldefrist beträgt ei 
ne Woche. 
Es werden nur Personen zuge
lassen, die nachweislich ei
ne 1 angdauernde feste ßi ndung 
an den Strafgefangenen haben, 
die förderungswürdig ist. 
Die Prüfung dies er Vorausset
zungen obliegt dem zuständi 
gen GL . Die Namen der vorge
sehenen Besucher werden vom 
Gruppenbetreuer in dafür vor
gesehene Listen in alphabeti 
scher Rei henfo 1 ge eingetragen 
und über den Teilanstaltslei 
ter dem LaDIJ zugeleitet. Ei
ne Ersatzbenennung von Be
suchern nach Genehmigung ist 
unzulässig. 
Die Meetings finden sonn
abends und sonntags in der 
Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr 
statt. 
Der Einlaß zu den Meetings 
erfolgtjeweilsvon 12.45 Uhr 
bis 13 . 15 Uhr, Besucher, die 
zu einem späteren Zeitpunkt 
am Tor erscheinen , müssen zu
rückgewiesen werden . 
An Wochenenden , an denen Mee
tings stattfinden, werden für 
die Insassen der entsprechen
den Station keine Sprechstun
den abgewickelt. 
Zur Klarstellung teile ich 
abschließend mit, daß ein 
Meeting bei besonderen Vor
kommnissen, wie Alkoholmiß
brauch u. ä. abgebrochen wird. 
Ein solches Vorkommnis stellt 
regelmäßfg einen Umstand ge
mäß§ 14Abs. 2 StVollzG dar. 
Das Kammergericht hatino.g. 
Beschluß ausdrücklich fest 
gestellt: 
"Es liegt auf der Hand, daß 
steigende Besucherzahlen die 
Unübersichtlichkeit der Voll
zugsanstalt in allen ihren 
Teilen verstärken , das Si
cherheitsrisiko erhöhen und 
bei gleichbleibendem Perso-



nalbestand erhöhte Anforde
rungen an sämtliche für die 
Aufsicht verantwortlichen 
Vollzugsbediensteten stellen. 
Darauf, ob und in welchem Ma
ße auch die Station des Straf
gefangenen hier durch diese 
Entwicklung belastet worden 
ist, kommt es nicht an . Orga
nisatorische Neuordnungen 
mit dem Ziele, des gestiege
nen Besucherstroms Herr zu 
werden und das Sicherheits
risiko in vertretbaren Gren
zen zu halten, sind daher 
sachgerecht. Die geringfügige 
Verminderung der Gemein
schaftssprechstunden von 
fünfzehn auf zwölf zeigt , daß 
auch der Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit beachtet 
worden ist . 

Soweit die Strafvollstrek
kungskämmer durch Festlegunq 
der Anmeldefrist für Besucher 
möglicherweise unzulässig in 
die innerorganisatorische Re
gelungsbefugnis des Anstalts
leiters eingegriffen hat, ist 
der Strafgefangene nicht be
schwert." 

gez .: v. Seefranz 

NS : Wie schon so oft , hat die 
Anstaltsleitung mal wieder 
nach einem verlorenen Rechts
streit ganz kräftig in die 
Repressalienkiste gegriffen . 
Es ist ja auch wirklich 
schwer, begangenes und vom 
Gericht gerüqtes Unrecht so 
einfach zuzugeben und einzu
sehen . Zumindest für die so 
allgewaltige Anstaltsleitung . 
Und wenn dann die gemachten 
Fehler durch gerichtlichen 
Beschluß auch noch rückgängig 
gemacht werden müssen, muß 
man sich wenigstens ein~ 

recht schmerzhafte Retourkut
sche ausdenken, um letztend
lich doch noch triumphieren 
zu können . Frei nach dem 
Motto: "Denen werden wir es 
schon zeigen! " 

Wie anders sollte man sonst 
die neuentwickelten Bestim
mungen für die Meetingabwick
lung in der TA I bezeichnen, 

als daß sie eine Repressalie 
auf den KG-Beschluß vom 
13 . 9 .1984 sind. Oder warum 
sonst ~üssen plötzlich ver
schärfte Bedingungen verfügt 
\verden? 

Auch \•lenn ich noch so lange 
zurückblicke (und ich liege 
seit über fünf Jahren in der 
TA I), so gab es seit jeher 
einen reibungslosen Ablauf 
beim Meeting. Besondere Vor
kommnisse, auch von anderen 
Stationen, sind mir nicht be
kannt. Es gab nämlich keine. 
Und doch mußte mal wieder der 
schon so oft mißbrauchte Fak
tor "Sicherheit und Ordnung" 
herhalten , um die neuen und 
nicht zu verstehenden Schritte 
der Anstaltsleitung zu unter
mauern und zu rechtfertigen. 
Dabei \-lar diese "Sicherheit 
und Ordnung" bisher noch nie 
bei einem Meeting in irgend
einer Weise gefährdet. 

Nun ja, womit sollte man 
solch einschneidende Maßnah
men auch sonst begründen? 

Eine intakte Beleuchtungsan
lage als Voraussetzung für 
das Stattfinden des Meetings 
ist ja noch einzusehen, auch 
wenn dadurch die auf den Ti
schen stehenden Kerzen nicht 
mehr so gut zur Geltung kom
men , doch weshalb müssen 
p l ötzlich die Gruppenräume 
während des Meetings ver
schlossen sein? Diese wurden 
immerhin seit Anbeginn der 
Meetingregelung mitbenutzt . 

Aber was wohl noch schlimmer 
zu bewerten ist, daß wäre die 
neue Toilettenordnung . Die 
Meetingteilnehmer (also die 
Besucher) dürfen ab sofort 
nur noch nach Antragstellung 
pinkeln gehen, sofern dieser 
Antrag nach wohlwollender 
Prüfung auch genehmigt· \rurde. 
Da \-lird also der jeHeilige 
Stationsbeamte (hochtrabend 
"Gruppenbetreuer" genannt) 
ganz schlicht zum Toiletten
mann degradiert, der sogar 
noch entscheiden muß, ob je
mand pinkeln darf oder nicht. 

Hier sollte man den Besuchern 
wenigstens das Einbringen von 
Kleingeld gestatten, damit 
der Toilettenmann gebührend 
entlehnt werden kann, sonst 
könnte der nächste Antrag auf 
einen Toilettenbesuch even
tuell abgelehnt werden. 

Auch ist überhaupt nicht ein
zusehen, warum bei Nichtan
wesenheit eines GL nur eine 
Person als Besucher zugelas
sen werden soll . Diese Rege
lung entspricht doch nun ganz 
und gar nicht der Förderung 
von sozialen Kontakten oder 
dem Erhalt von familiären 
Beziehungen. Oder sollte gar 
eine Gruppe von drei Besuchern 
schon als Bande gewertet und 
somit eventuell als "krimi
nelle Vereinigung" eingestuft 
werden? Wir gehen wirklich 
schlimmen Zeiten entgegen! 

-kds-

SELBSTHILFEGRUPPE "PIK" 

- Frauen mit Partner im Knast -

sucht Frauen, die über die durch die Trennung entstehen
den Prob 1 eme mit anderen betroffenen Frauen reden möch
ten . Treffen: Jeden Freitag von 18.30 - 21.30 Uhr bei 
SEKIS (Albrecht-Achilles- Straße 65, 1000 Berlin 31) -
Raum 6. Telefon: 892 6602 . Uitte kommt zahlreich! "PIK11 
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Haftanstalt Tegel OIE TAGESZEITUNG (vom 30.10. 84) 

A~mahnung für 
Gefangenenzeitschrift 

GefangenenzE 

Re 
Wie zu erwarten 
tung der JVA Te 
fangenenzeltsch 
durch einen anst 
zung des Redakt 
daktion vorsieht 

Der Konflikt um die Tegeler Gefangenenzelt
schrift •Lichtblick• scheint ln seine nächste 
Runde zu gehen, für die Redaktion die ent
scheidende der Unabhängigkelt des 
Blattes. Wie berichtet, hatte es nach Erschei
nen elnea Artikels Ober den von der Justiz Ende 
Auguat verordneten •Zellen-Kahlschlag• in der 
Oktoberausgabe unter dem Tltei•Tegeler Krl
stalltage- zwei Zellendurchsuchungen beim 
Autor gegeben, bel denen Jeweils die Schreib-

maschlne beschlagnahmt wurde. Wie bekannt 
wurde, hat nun auch der verantwortliche Re
dakteur eine Abmahnung erhalten. Dann wird 
seine •fristlose- Ablösung als Redakteur der 
unzenalerten Gefangenenzeltschrift angekün· 
dlgt, falls die von der Anstaltsleitung gesetzten 
Grenzen Oberschritten werden. Dies dürfte 
wohl der Fall sein, denn ln der neuen Ausgabe 
greift der Autor der •Tegler Krlstalltage• die 
Anstaltsleitung erneut heftig an. 

Begründet wird die A 
mit dem Erscheinen 
kein im Zusammenha 
neten •Zel!envereinl' 
Beiträge hätten das 
manleben von Gefant 
steten gestört. · 
Die lnsassenvertretu1 
hat in einem Schreibf 
sung protestiert und v 
tung eines externen P 
zunabhängigen Pa~ 
Iichen Lebens. wieerb 
fangenenzeitschrllt '[ 
Diese von der Redak 

-Eindttngllch<o aufgefotdert wird der 
oollchtblk:k--Redakteur ln dem Sehre~ 
ben, kOnftlge Ausgaben -Inhaltlich ao zu 
gestalten, daß materielles Strafrecht 
nicht ver1etz1 wlrde. Anstaltsleiter t..ange.. 
Lehngutweist daraufhin, da8erlmletzten 
halben Jahr bereits zweimal •Abmah
nungsgesptAc:he fOhren mußte«, wen 
eine weibliche Bedienstete ln einer Katl
kat\lt herabwOrdigend dargestellt wor
den sei und ln Leserbriefen Anstaltsleiter 
und Bundespt'Asldent beschimpft wur
den. Allerdings. ao stellt lang&-Lehngut 
fest, seien die GesprActle -nicht auf 
fruchtbaren Boden gefallene. Dies habe 
slch an den kritisierten Artikeln der Okto
ber-Ausgabe gezeigt, die .gehässig und 
beleidigend• seien. Durch den Abdruck 
sei das .geordneten Zusammenleben ln 
der Anstalt erheblich gestört worden«, 
schreibt L..ange-l8hngut und betont, da8 
•f01 VerOffentllchungen dieser Art nicht 
das Recht der freien Meinungsäußerung 
ln Anspruch genommen werden« kann. 
Oer·Uchtblick...ßedaldeur wird -letz1ma.. 
lig- ermahnt und auf die fristlose Ablö
sung hlngewlesen. 

ln der November-Ausgabe- in der auch 
der Brief L.ang&-Lehnguts auf dessen 
Weisung hin vollständig abgedruckt Ist
reagiertauch der Autordes ktitislertenAr
tlkels auf die Durchsuchungen, Be
schlagnahme und gegen Ihn verfOgte Ar· 

reststrafe. Dieses Vorgehen sei ein Ver
stoS gegen die Pressefreiheit und -ein 
handfester Skandal und staatliches 
(deutsches) Unrecht•. Im Zusammen
hangmit der für drei Monate entzogenen 
Schrelbmasctline nennt H4ftllng Schu
chardt diese· Ma8nahmne ~los
und ..schreibverbotc. 

FOr den •Uchtbßck· sei der Abdruck die
ses Beitrags nach den Vori<ommnissen 
eine .setbst'lerständllchkeit•, hel8t es ln 
einer Stellungnahme des verantwort
lichen Redakteurs Horst Warther: .. wenn 
er dabelln seiner verständlichen Frustra· 
tlon zur Polemik greift und hart an der 
Grenze strafrechtlicher Relevanz Jon
gliert, so 1st dies im Gegensatz zur Mel
nungdesAnstaltsleitersfürmlchnlchtnur 
normal, sondern auch folgerichtig undvor 
allen Dingen voll al<zepta.bel.• 
Mitentscheidend für die Veröffentlichung 
sei die Überzeugung, hier solle eine -an-
61altskonforme Berichterstattung unter 
allen UmstAnden- durchgesetzt werden. 
Warther weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, da.B die Anstaltsleitung hinter 
dem Rücken der Redaktion •Elnstel
lungsgespräche mit Mitgefangenenc 
stattgefunden haben, die den Uchtblick 
Obernehmen sollen•, obwohl die An
staltsleitung nur ein Mitspracherecht bel 
der Einstellung der Redaideure hat. Inder 
Vergangenheit hat es bereits mehrfach 

Auseinandersetzung Ober die Unabhän
gigkeit der Gefangen-Zeitschrift gege
ben. Unter anderem hatte die Anstaltslei
tung bestritten, daS die Gefangenen 
überhaupt Herausgeber der Zeitschrift 
sein können, da ihnen ln der Haft diedazu 
notwendigen bQrger11chen Ehrenrechte 
fehlten. gn 

DER TAGESSPIEGEL 

Anstaltsleiter \\'il 
von Häftlingszeit 

Justiz beruft sich auf Presserecht · 
Di!r Leite r der Jusli1:Vollzugsanstalt Tegel. 

lange-lehngut. wird im Dezembe r wahrschein
lich einen H."i!tling zum intern verantwortliche n 
Redakteur der Gefangenenzeitschrift .der lieht
blick" berufen. der von der Redaktionsgemein
schaft ilbgelehnt wird. Wie Justizsprecher 
Kähne au f Anfrage sagte . spreche das .relative 
Ve rtraue n· , das lange-Lehngut in den H.Sftling 
setze. fü r dessen Berufung. Der Mann. der noch 
eine Ieingere Hafts trafe in der Teila nstalt I zu 
verbüßen hat, schrieb bisher keine Artikel für 
den . Iichtblick". 

DIE TAGESZE ITUNG (vom 31 . 10.84) 

Nach Angaben des Justizsprechers wurde der 
Mann von lange-Lehngut zun.Schst .un te r 
Vorbehalt' in die Redaktion des .Lichtblicks" 
berufen. Vor der Ablösung des bisherigen 
verantwort lichen Redakteurs Warther, der im 
Dezember in das Freigängerhaus Hakenfelde 
verlegt werden soll. müsse sich zeige n, ob der 
Milnn sich in !ieiner neuen Aufgabe bewähre. 

Al: Kritik strafbar? DER TAGESSPIEGEL (vom 30. 10 · 84) 
Auf die ungewisse Situa~n der T egaler 
Gefangenenzeltschrift ·llchtbf!Ck· hat 
die AL hingewiesen. Wie gestern berich
tet, hat der verantwortliche Redakteur 
eine Abmahnung erhalten. •Nachdem 
untereinemJustil.senator, dem nicht mal 
mehr seine Parteifreunde liberale 
Rec:htSpositione zu attestieren vennö
gen. ln dumpf-büloktatischer Manier 
durch eine auf rüdeste Art durchgeführte 
Zelilnmbmlerung den Gefangenen~ 
des Recht auf eigene Gestaltung der ZeJ
Ien genommen wurde. wird nun auch 
noch Kritik stra1bar•. schreibt die AL ln ei
ner Ettdärung. ·Pressefreiheit scheint ror 
Gefangene nicht zu gelten•, erklärt dle 
Al,lst sich aber slcher, da.B es S&nat und 
Anstaltsleitung nicht gelingen warde, 
-den Lichtblick -einen derwanigen, den 
die Gefangenen haben - in ein Hofb&. 
richt&fStattungsblatt gleichen Namens 
zu verwandeln. • taz 

Zwölf Sicherungsverwahrte 
in Berliner Gefängnissen 

ln B~rlin sind dt-n.eit •twölf Gefdn~ene in der 
Sicherheitsverwahrun~ unteq~E'bracht. Oies er
(tibl sich aus d('r Antwort von Jusli7senator 
Oxlort a uf ~ine Kieme Anfral!'' c!E's Abgeord
netfOn Ku n z e (AL). Die Sicheruni!SVE'rwahr
ten müsse n zus<itzlich zu dt!r \ erbußung ihrer 
reguiCiren Hallstrafe !ur eine vom Gericht 
dnp_('ord nele Dauer im Gt•ICinRnts bleibE'n. Die 
l<ingste Sicheru ngswrwahrung tl.iUert derzeit 
n!'un Jilhre und einen !llonat. tt>iiiE' Oxlort 
wetter mit. Eine Sklwrungs' ,•rwc~hn.•n~ ordn<'t 
dd .. Gericht an. W<' nn (•in TrilN schon :t.wt•irna l 
1.u jewe ils mindestE'ns t•tnt>m .lohr ll r1 ft VE'nt r
teill wurdt>, mindc>stens ~.W<'I lnhrt> I lall Wt'~t'n 
!'inl'r Tal vt>rbiiß t hol und "··~··n st•itll'S llan~s 
zu t>rheblicht·n Straft .. tt•n liir cli1• ·\IIKI'm•'inht•il 
~t•frihrlich ist. ffsp) 

W arther. de r mit seiner Verlegung nach 
Hake nfelde einverstilnden ist. bea nsprucht fü r 
die Mitglieder der Redaktion e in Mitsprache
recht bei der Ernennung seines Nachfolgers. 
Dabe i beruft e r sich auf ein 1976 von d er 
A nstal ts lei tung gebilligtes Redaktionsstatu t in 
dem ein Wahlrecht der Redilkt ion vorgese he n 
ist. Warther selbst Wilr 1981 iiUf Vorschlag d t>r 
Red:tktion berufen worden. Auch Senc~tsdirek
tor von Stahl bezweifelte in der gest rigen 
Sitzung des Rechtsausschusses. daß die Beru
fung des neuen Mannes in die Redaktion mit 
dem Statut vprcinbilr ist. 

Dt>mgegenüber verteidigte der Justizsprecher 
das Vorgehen Lange-Lehnguts mit dessen 
prt'ss<'rt'chtlicher Verilnt wortlichkeil. Di t> Mit· 
gli<'dC'r der Jichtbl ick "·Redc~klion kö nnen 
presst>n•chtlich nicht ve rantwortlic h sein. weil 
sie nicht diE' FCihigkeit zur Bekleidung öffent· 

·--------------------------------------------------------------------------------------------------- -----



DIE TAGESZE lTUN 
tschrift •Lichtblick• G (vom 12. 11. 84 ) Rote larte für dea •liddblimcc 

Was bleibt einem Gtla"!l!nen, 
der ungerecht behandelt wird? 
- Das Wort. Was bleibt einem 
engagierten Redakteur einer 
Gelangenenzeitschrift, wenn 
er dte Empörung seines Kol· 
legen versteht' - Der Ab· 
druck dteses verbalen Auf· 
schrets. Was tut d1e T egeler 
Anstaltsleitung in einem sol· 
chrn Fall: Sie nimmt dem 
Autor zwei Schreibmaschinen 
und diverse Pli-ntgegenstände 
weg. verhangt gegen ihn fünf 
Tage Arrest und droht dem 
verantwortlichen Lichtblick· 
Redakttur ,.mit fristloser Ab· 
Iosung vom Arbeitsplatz". 

ZITTY Nr. 24/1984 . 

:lakteur abgesetzt 
1nd von der taz bereits angekündigt, hat die Lei
ei jetzt den verantwortlichen Redakteur der Ge-
ift 'Lichtblick', Horst Warther, abgesetzt und 
ltsgenehmeren Gefangenen ersetzt. Eine Verlet
msstatuts, welches ein Mitspracherecht der Re
kann die Justizverwaltung nicht erkennen. 
;etzung Warthers Beirate sollten kunftig als Konfliktvermitt· 
>n kritischen Afti. ler tätig werden. Des weiteren sollte die 
~ mit einer verord- Auswahl der Redakteure nur durch die 
itlichung.. Diese Redaktionselbst erfolgen, schreibt die Irr 
eordnete Zusam- sassenvet1retung. Obwohl Senatsdirek-
men und Bedien- tor von Stahl vom Justizsenator vor dem 

~ der Haftanstalt 
1 gegen die Ab~ 
rlangt die Einrich
~sserats aus lusti
nan des öffent
iderMoabiterGe
icklicht' besteht. 
>n ausgewählten 

RechtsausschuB des Abgeordnetenhau
ses zugab, die Berufung des neuen Re
dakteurs sei nicht ordnungsgemaa er
folgt, ist Anstaftsleiter Lange-Lehngut an
derer Meinung. ln einem Schreiben an 
den geschaBten Redakteur sieht er ein 
Mitspracherecht der Redaktion als nicht 
vorhanden an; vielmehr entscheide er al
lein Ober die Bestellung. gn 

(vom 2 . 11. 84) 

I Chefredakteur 
schrift ernennen 
- Statut von 1976 sieht Wahl vor 
icher Ämter besitzen. Lange-Lehngut müsse 
olglich auch über die Berufung eines Redak
eurs entscheiden, was ein Mitspracherecht dN 
tedaktion nicht ausschließe. 

Hintergrund dieses Konflikts ist ein Streit 
1ber die Veröffentlichung eines Artikels in der 
)ktober-Ausgabe des .Iichtblicks", in dem die 
:inlührung eines Standardmobiliars in den 
:ellen polemisch angegriffen wird. Der in dem 
~rtikel gezogene Vergleich zur .Reichskristalf. 
.acht" von 1938 beleidigt ndrh Ansicht dE>r 
ferwaltung die Bediensteten der Anstalt. bh. 

DER TAGESSPIEGEL (vom 10.ll.H4) 
Redakteur des "Iichtblick" 

vom Anstaltsleiter abgesetzt 
Der Leiter der Strafanstalt Tegel. LAnge· 

Lehngut. hat jetzt den intern verantwortlichen 
Redakteur der Gefangenenzeitschrill .lieht
blick". Warther, abgesetzt und durch einen 
Gefangenen ersetzt. den er erst vor kurzem in 
die Redaktion berufen hatte. Wie Justizsprecher 
Kähne aul Anfrage erklärte, !iieht die Verw.sl· 
tung in der ohne Befragung der übrigen 
Malglieder der Redaktion erfolgten Berufung 
keine Verletzung des Redc1ktionsstatuts von 
1976. in dem eine Wahl des verantwortlichen 
Redakteurs• durch die Reddkt.ion vorgesehen ist. 

Da außer Warther kern we-iterer Mitarbeitf'r der 
Reddktion von der Anult~<leitung formell be
rufen worden sei, hdbe duch niemand zu der 
Ernennun~ ~ehört werden müssen. 

Die Abberufung von WM!hn ~Rrunclelf· 

Kähne mit dem Ersrhr.inen eines ßeitrc~gs in 
der November-Aus~dbe df'r Zeitschrift, der Hd5 
geordnete ZusammE>nleben von Gefc~nRE>nl·n 
und Bediensteten störe. Wie bt>rkhlr.t. hcsll<' 
Lan~e-Lehngut bere-ats wegE>n eines Artike-ls tn 
der Oktoberau<;l!abe !' in AbmahnunR~<schreibt-n 
an \'\' arlhE>r 'tt>richteL rr~J)) 

klam~eren. 3. Im Oktober· 
Lichtblick erscheint ttn an· 
klagender Artikel mit der 
Überschrift: .,Tegeter Kristall · 
tage", in dem bewußt auf 
Vorkommnisse vor genau 46 
Jahren angespieh wird. 4. An· 
Stallsleiter Lange-lehngut 
sieht rot und geht gegen Au· 
tor und Redakteur in obtn 
beschriebener Weise vor. 

neut wegen Seleidogung und 
Verunglimpfung - durch le· 
serbriele - zu sich und ließ 
eine Statutänderung für die 
Gefangenenzeitschrift prüfen, 
weil Gefangene laut § 45 
Suafgtsetzbuch nicht presse 
rechtlich verantwortiith fur 
eme Zeitung sein können. 
Bedeutet die .. Kundigungs· 
drohung" die rote Karte für 
eme kritische Berichterstat· 
tung über die täglichen Skan· 
dale im Berliner Strafvoll
zug? Was bleibt einer Stadt
zeitung, wenn sie befürchtet. 
diese Frage bejahen zu müs· 
sen? - Dieser Artikel. Was 
bleibt der Leserschaft'- Den 
L ~t:hrbhck kostenlos zu be· 
stellen (Seidelstraße 39, I Ber
lin 27) und srch selbst davon 
zu überzeugen. ob .. materiel· 
les Strafrecht verletzt" wird. 

Die Stattonen dieses Kon· 
flikts: 1. ,.Zellenrevisionen" 
im Haus I rn Tegel im August 
.,für bessere Ubersichtlichkeit 
und Kontrollierbarkeit''. 
2. Verhaltener Aufruhr bei 
den Betroffenen, die den Ab· 
Iransport von Privatgegenstin· 
den zur Müllverbrennung re-

Es scheint so, als habe der Te· 
geler Anstaltsleiter nun .,nach 
zweimaligen Abmahnungsge· 
sprachen" mit dem LICht· 
b/iclc-Redakteur endgültig die 
Geduld verloren. Dabti hatte 
tr SiCh schon SO Vtel ernfalten 
lassen, um den L1chrbliclc in 
seinem Sinne zu trüben: Aus 
der Ma1·Nummer ließ er eine 
Karikatur mit "herabwürdi· 
gender Darstellung von Kon· 
trollbediensteten" entfernen 
(vgl. ZITTY 14/84), nach der 
Juli-Ausgabe zitterte er doe 
Redaktionsgememschaft er 

Hartwig H4nsen 

PR ESSESPIEGEL 
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OIE TAGESZEITUNG (vom 15.ll. B4 ) 

DIE TAGESZEITUNG (vom 2.11. 83) •Lichtblick··Ouerelen 

·Lichtblick• 

Verfahren 
mangelhaft 

Der Rechtsausschuß des Abgeordne
tenh,auses beschäftigte sich am Don· 
nerstag mit der Situation der Tageier 
Gefangenenzeltschritt •Lichtblick•. 
Senatdirektor von Stahl betonte, die 
Oktober-Ausgabe habe die Grenzen 
der Beleidigung wett hinter alch g• 
lassen, auch die November-Ausgabe 
stehe nicht dahinter zurück. 
Wie mehrfach berichtet. hatte die Zeit· 
schritt massive Kritik an der von der Ju
stizbeh6rde vei'fügten ·Zetlennormie
rung• geübt. Inzwischen hat die Anstalts
leitung einen neuen Redakteur einge· 
setzt, ohne Mitwirkung der bestehenden 
Redaktion. Oieses Verfahren, so räumte 
von Stahl VOI dem AusschuB ein, entspre
che wohl nicht ganz den Statuten der Zeit· 
schritt. Prüfung wurde deshalb zugesagt. 
Nach dem Statut hat zwar die Anstalt ein 
Entscheidungsrecht die Redaktron aber 
zumandest Mitspracherecht. Jusllzsena· 
tor Oxtort betonte, der •Lichtbhck• solle 
erhalten blerben, jedoch erwäge man 
eine Veländerun'g des Statuts der unzen
~ierten Gelangenenzeitschrilt. Vor erner 
Anderung werde man selbstverständlich 
RechtsausschuB und Anstaltsbelrat ho· 
ren. versprach der Senator. gn 

Vollzugsplanung 
doch gefährdet? 

Eine Verlinderung der Vollzugspla
nung des vor kurzem aelnea Amtes 
enthobenen Redakteurs der Tegeler 
Gefangenenzeltschritt •Lichtblick• 
(taz berichtete) hat BefOrchtungen 
bekräftigt, der Häftling aolle zuslltz· 
fleh bestraft werden. 
Der im Zusammenhang mit einer kriti
schen Berichterstattung Ober eine ver
ordnete ·Zellenvereinheitlichung• gefeu
erte Redakteur sollte am 6 Dezember in 
den Freigang überwechseln und hat für 
diesen Termin bereits eine Arbeitsstelle 
nachgewiesen. ln seinem Entlassungs
schreiben war ihm ausdrücklich versi
chert worden, sein Vollzugsplan werue 
nrcht verändert. Vom Leiter der Außen· 
stelle der Haftanstalt Tegel, Ihle. wurde 
nun aber dem Gefangenen mitgeteilt, er 
müsse zuvor drei Monate im halboffenen 
Vollzug verbringen. bevor er in den Frei
gang Oberwechseln könne. Eine nach 
seinem Vollzugsplan vorgesehene vor
zeitige Haltentlassung könne dann aber 
erst statt August im Dezember 1985 statt· 
Iinden. Dies würde eine indirekte Bestra
fung für seine Tätigkeit als •Lichtblick·· 
Redakteur bedeuten. Wie berichtet, 
wurde bereits der Autor des umstrittenen 
Artikels zu fünf TagenArrest und Entzug 
derSchreibmaschineverurteitt.gn 



INSASSENVERTRETUNGEN 
- JVA Tegel -

Betr. : Gefangenenzeitschrift 
"der lichtblick" 

Sehr geehrter Herr Lange
Lehngut , 

in den 70er Jahren gab es in 
de r JVA Tegel eine im Impres
sum als unzensiert bezeict:me
te sogenannte Gefangenenzeit 
schrift , die ebenfalls den 
Titel "der lichtblick" trug . 

Der Unterschied zum zur Zeit 
noch ~rscheinenden "LICHT
BLICK" bestand nur darin , daß 
die von Ihrem Vorgänger , 
Herr n Glaubrecht , ernannten 
Redakteure sich einer ausge
sprochenen anstaltskonformen 
Berichterstattung befleißig
ten und nicht nur mit einer, 
sondern gleich mit mehreren 
Scheren im Kopf ausgestaLtet 
wa r en . 

Dadurch waren Konflikte mit 
der Anstaltsleitung von vorn
her ein ausgeschlossen , wo 
hingegen die Unzufriedenheit 
und der Unmut der Gefangenen 
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über diese angebliche Gefan 
genenzeitschrift ständig zu
nahm und schließlich sogar 
zu der Herausgabe einer nicht 
zensierbaren Gefangenenzei
tung mit dem Namen " DURCH
BLICK" führte . In der Zeit 
danach und vielleicht auch 
aufgrundder Konkurrenz du r ch 
den " DURCHBLICK" entwickelte 
sich der " LICHTBLICK" lang
sam wieder zu einem Organ , 
daß den Namen Gefangenen
zeitschrift zu Recht trug . 

Diese positive Entwicklung 
war der maßgebliche Verdienst 
des Gefangenen Horst Warther, 
dessen Ernennung zum Redak
teur für die Inter essen der 
Gefangenen ein Glückstreffer 
war , während er sich fü r die 
Anstaltsleitung im nachhin
ein wohl als Fehlgriff er
I•.Jies . Dies nur zur Geschichte 
des "LICHTBLICKS" . 

Der November-Ausgaoe des 
"LICHTBLICKS" und verschie
denen Presseberichten konn 
ten wi r entnehmen , daß das 
~ad in Sachen "LICHTBLICK" 
offensichtlich '"'ieder zurück
gedreht werden soll , indem 

Sie und di e Justizve r wa l tung 
in massiver Form Einfl uß auf 
die Redaktion des " LICHT
BLICKS" genommen haben . 

Oie Kernpunkte dieser Ein
flußnahme wa r en : 

- Best r afung des Mitgefange 
nen Wal fgang Schuchar dt mit 
5 Tagen Arrest und En t zug 
der Schreibmaschine , weil 
e r einen kr itischen und po
lemischen Artikel f ür den 
"LICHTBLICK" ver faßt hat te , 
sowie gleichzeitig : And r o
hung der f r istlosen Ablö
sung unseres Mitgefange nen 
Ho r st Warther von seinem 
Arbeitsplatz in der Redak
tion des "LICHTBLICKS", 
weil er eben diesen Ar ti 
kel veröffentlicht hat . 

- Ernennung eines Nachfolge r s 
für Horst Warther als in 
tern ver antwor t l ichen Re
dakteur ohne Zustimmung de r 
jetzigen Redaktionsgemein
schaft . 

Zu den beiden Punkten wäre 
folgendes zu sagen : 

- Wolft-ang Schuchar dt hat i n 
einem Ar tikel der Oktober
Ausgabe des " LICHTBLICKS" 
seine zwangsläufig subj ek
tiv gefärbte Mei nung und 
Empörung über die sogenann
te Kahlsch l agsanierung in 
den Zellenr äumen der TA I 
zum Ausdruck gebracht . 

Oie Fragestellung , ob e i ne 
solche Mei nungsäußerung 
auch nach objektiven Kri 
terien den Tatbesfand der 
Beleidigung erfüllen , muß 
einem ordentlichen Gericht 
überlassen bleiben und ka nn 
nicht Aufgabe von Per so
nen , wie Sie , Herr Lange 
Lehngut , sein , die aufgrund 
ihrer Tätigkeit als Voll 
zugsbedienstete nicht die 
Kriterien einer objektiven 
Beurteilung erfüllen , son
d9rn allenfalls subjekt i v 
ltl'~rten können . 
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In unserer Funktion als In
sassenvertreter fordern wir : 

Schaffung eines externen 
Presserats , wie im Falle 
der Gefangenenzeitschrift 
"BLITZLICHT" in der UHuAA 
Moabit . Ein solcher Presse
rat . der sich aus justiz
unabhängigen Personen des 
öffentlicnen Lebens zusam
mensetzt , und dessen Aus
wahl allein der Redaktion 
des "LICHTBLICKS" Oberlas
sen bleibt , kann - ähnlich 
~tJie der Anstaltsbeirat - in 
Krisen- und Konfliktsitu
ationen als Mitt l er zwi
schen Anstaltsleiter und 
Redaktion auftreten . 

- Oie Auswahl neuer Redak
teure darf allein von der 
jeweiligen Redaktion -
vielleicht un~er Beratung 
der Insassenver tretungen -
vorg~nommen werden . Bei 
Meinungsunterschieden zwi
schen Anstaltsleitung und 
Redaktion in bezug auf die 
Einstellung neuer Redak
teure kann der en·.tähnte 
Presserat ebenfalls eine 
MittlerfunKtion \'1/ahrneh
men . 

t..Jir sind der Meinung , daß ei
ne Gefangenenzei t schrift nur 
dann einen solchen Namen ver
dient , wenn sie auch Anklang 
bei den Gefangenen findet . 

Sollte dies jedoch nicht der 
Fall sein oder von Ihnen und 
der Justizven'llal tung ein mehr 
oder weniger anstaltsko~for
mer "LICHTBLICK" installiert 
werdem . ·:Jird eine solche Zei
tung zumindest hier in der 
JVA Tegel auf eine breite 
Ablehnung stoßen . 

Mit freund lichen Gr üßen 

Insassenvertretung TA IV 
Insassenvertretung - A I 
Insassenvertretung TA V 
Insassenver tretung -A III 

HAUS 
INSASSENVERTRETUNG TA III 

Betr .: Gruppenraumschließung 

Bezugnehmend auf den Artikel 
in der letzten Ausgabe 11/84 
möchten wir erneut das Thema 
der unsinnigen Schließung des 
Gruppenraumes ansprechen und 
auf Abhilfe drängen . Schließ
lich ist auf keinen Fall ein
zusehen . daß ein vorher viele 
Jahre hindurch sehr sinnvo l l 
genutzter Raum seit Monaten 
leer steht und zur Abstell 
kammer umfunktioniert wurde . 

In diesem Gruppenraum, der von 
seiner Größe her schon fQr 
allerlei Aktivitäten ausrei
chend Platz bietet , wurden 
früher überwiegend Gruppen 
de r ver schiedensten Art abge
halten. die jetzt aufgrund 
von Platzmangel entweder auf 
andere AnstaltsbarPiche aus
weichen oder ganz aufgeben 
mußr:en . 

So wird z . B. die Gymnastik
gruppe unter Leitung von 
Sportwart Henning, bestehend 
seit ca . vier Jahren , weiter 
aufrecht erhalten , kann aber 
nur noch in der TA IV und da
du r ch nicht jeden Tag statt
finden . 

Die Video - Gruppe mußte ihren 
Betrieb gänzlich einstellen, 
\•Jeil Kein Ersatzraum zur Jer 
fügung steht . 

Die Malgruppe unter Leitung 
von Her rn Ebert wäre auch 
wieder an diesem Raum inter
essiert , um sich besser ent
falten zu können . 

Ein ordentliches Abhalten 
von Jersammlungen der Insas
senver~retung \'Järe bei .Jf'f
nung des Sruppenraumes eben
falls ~ieder ge~ährleistet . 

~ber auch wenn dieser Raum 
zu irgendeinem Zeitpunkt mal 
nicht durch etablierte Grup 
pen oenutzt wird, so würde 

er noch lange nicht leerste
hen müssen . Immerhin ~.osar die
ser Raum schon vor seiner 
Schließung ein senr beliebter 
Treffpunkt fQ r die gesamte 
Tischtenniselite der TA III . 
Warum könnte das nicht wieder 
so werden? 

Deshalb fordern wi r noch ein
mal mit Nachdruck den Teil
anstaltsleiter Müller auf , 
doch endlich in dieser Sache 
tätig zu werden und diesen' 
Raum wiede r der Allgemeinhai t 
zugänglich zu machen . 

Sami Tanyur 
Insassenvertreter der TA III 

HAUS I 
INSASSENVERTRETUNG HAUS V 

Betr .: Artikel des Anstalts
leiters , Herr n Lange
Lehngut . in der Licht
blickausgabe 11/84 

Liebe Lichtblicker! 

Insbesondere letzter Satz des 
Artikels von Reg . -Dir. Lange
Lehngut läßt keine Mißver
ständnisse zu . 

Dieses Schreiben ist in 
der November-Ausgabe des 
"LICHTBLICK" ungekürzt ab
zudrucken, 

So kennt man Herrn Lange-Lehn
gut ja eigentlich nicht wie
der . Früher \'I/a r er doch an
der s . Oder? 

Herr Lange-Lehngut greift zum 
Befehlston und ignoriert § 5 
GG I ... "J eder hat das Recht , 
seine Meinung in Wort . Schrift 
und Bild frei zu äußern und 
zu verbreiten und sich aus 
allgemein zugänglichen Quel
len ungehindert zu unterrich
ten ... " etc . etc . 

~1n "Come back" mit einer 
Ideologie . die Zweifel auf
keimen 1 äß t . 

I .A. Rudolph 
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INSASSENVERTRETUNG HAUS V 

Betr .: Lichtblickausgabe No
vember 1984, Artikel 
des Herrn Dr . Wegener, 
Vollzugsleiter 

Liebe Lichtblicker! 

Die guten Absichten des Berrn 
Vollzugsleiter, Dr. Wegener, 
sind unverkennbar, weshalb 
sich die IV des Hauses V auch 
bedanken möchte . Wir bedanken 
uns auch für die allgemein
gehaltenen Binweise anbetref
fend die Eingaben nach § 109 
StVollzG . 

Die IV des Bauses V wird da
rum künftig versuchen, Mitge
fangenen zu helfen, damit An
träge gemäß § 109 StVollzG 
besser substantiiert \"erden. 

Der Hinweis des Dr . Wegener 
auf die Anträge unreifer Mit
gefangener läßt jedoch nur den 
Schluß auf eine unreife Struk
tur in der Gesetzgebung des 
Strafvollzuges zu; darüber 
hinaus aber auch zwangsläu
fig, daß man früher für eben 
diese Leute viel mehr hätte 
tun müssen . Wenngle ich man 
vorgibt, daß man bestrebt ist, 
etwas für Leute zu unterneh
men , sollte man nicht verges
sen, daß bei der derzeitig 
praktizierten Handhabung des 
Strafvollzugsgesetzes kaum 
eine Chance hierzu besteht . 
I mmerhin ist es doch so , daß 
nicht mehr zu verheimlichen 
ist , daß die sogenannten 
Resozialisierungsbemühungen 
nichts weiter als nur eine 
Farce sind . Der Kurs scheint 
restriktiv zu sein und alle 
Vorzeichen zeigen an, daß man 
bemüht zu sein scheint, \Üe
der in die Kinderschuhe von 
"Preussens Gloria" zu schlüp
fen . Zunächst einmal sollte 
man für die sogenannten "un
reifen Gefangenen" die Ver
ständlichmachung des Straf
vollzugsgesetzes an3treben 
und den §§- Dschungel mit zu 
v i elen juristischen Formulie
r ungen urbar machen . 

gez .: die IV des Hauses V 

I . A. Rudolph 
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HAUS 

INSASSENVERTRETUNG HAUS IV 

Betr . : Verdacht auf Lebens-
mittelvergiftung 

Am 16. 10 . 1984 schrieb die In
sassenvertretung (IV) der TA 
IV einen Brief an die Wirt
schaftsabteilung der JVA Te
gel (s . "LICHTBLICK" 11/84), 
in welchem durch Hinweis auf 
eine große Zahl von erkrank
ten Gefangenen der Verdacht 
geäußert wurde, daß wieder 
einmal verdorbene Lebensmit
tel die Ursache sein müssen. 
Diese Angelegenheit wird nun 
mittlerweile von der Amtsan
wa1tschaft Berlin bearbeitet, 
wie uns durch ein Schreiben 
vom Bezirksamt Reinidendorf, 
Abt. Gesundheitswesen, mit
geteilt wurde : 
Seim gee.We!t HeNt Mü.ll.e!t, 
~.>eM geehltteJt HeNt Son:tag! 

W~ be.~.>tätigen den E~ngang 
I IVte.~.> Sc.IVtuben6 vom 16. Ok.t. 
79 8 4 u.vtd ;t~en Ihnen nLLt, 
daß tu.Ut ~n deJt Angel.ege.nhw 
:Cii;t.i.g ~-i.n.d und de.n Voltgang 
dVL Amuanwa.t.to c.ha 6t Belt.Un 
übeJtgebeJ'l. haben. 

Hoc.ftac.htung~.>vo.t.f. 
Im Auß,tlz.ag 

VJr.. Lange 
o;teUv . Am;UlieJr.Mzt 

Bleibt nur abzuwarten , was 
di ese Untersuchung zutage 
bringt. 

Thomas M ü 1 1 e r 
Hans S o n t a g 
fü r die Insassenvertretung IV 

GESAMTINSASSENVERTRETUNG 
- SothA, Haus IV -

An den 
Leiter der Wirtschaftsver
ltla 1 tung Herrn M e w e s 

Betr.: Desinfektion 

Sehr geehrter Herr Mewes, 
In unserem Schreiben vom 
19.10.84 baten wir um Aufklä
rung in bezug auf die Verwen
dung von Forma 1 dehyd- ha 1 t i gen 
Mitteln zur Desinfektion der 
Ze 11 enräume und mög 1 i chen A 1-
ternativen. 
Bis heute haben wir leider 
noch keine Antwort auf unser 
Schreiben erhalten und JTiußten 
uns deshalb anderwertig in
formieren. 
Nach diesen Infonnationen ~tJur
de bisher das Mittel "Lyso
form", welches auf 100 g = 6 g 
Forma 1 dehyd enthält, zur Des
infektion der Zellen benutzt, 
wo es der Einfachheit halber 
rundherum versprüht wurde 
(Raumvernebelung) . 

Wie wir weiter ertuhren, wur
de dieses Mittel - kurz nach 
der Absendung unseres Schrei
bens - nur noch zur Des i nfek
tionderToiletten und ~/asch
becken und seit kurzem gar 
nicht mehr benutzt. 
Diese Maßnahmeist zu begrüßen 
und deckt sich auch mit den 
im gemeinsamen Bericht des 
Bundesgesundheitsamtes , der 
Bundesanstalt für Arbe i ts-



schutz und des Umweltbundes
amtes in bezug auf Formalde
hyd aufgefUhrten Cmpfehlun
gen . 
Nach diesem Bericht (Seite 
71 und 143) so 11 te die ·/erdam
pfung oder Vernebelung von 
Forma 1 dehyd-ha 1 tigen Lösungen 
nur noch in Ausnahmefällen 
durchgeführt werden und dies 
auch nur dann , wenn ans eh 1 i e
ßend eine entsprechende Menge 
von Ammoniak zur chemischen 
Bindung des Fonnaldehyd ver
dampft sowie der Raum an
schli eßend mehrere Tage ge
lüftet wird. 
Da bei dieser Methode unver
häl tni smäßi g große Restmengen 
an Formaldehyd zurückbleiben 
und nur allmählich abnehmen, 
möchten wirSie in diesem Zu
sammenhang fragen, was mit 
solchen Räumlichkeiten, die 
wie Bunker-, Zugangszellen 
usw. - sehr häufig vernebelt 
wurden und von daher eine 
wirklich unverhältnismäßig 
große Restmenge an Formalde
hyd an l~änden, Decken, ~lobi-
1 iar usw. verblieben ist, ge
schehen soll. 
Nach unserer Meinung wäre 
eineweitere Benutzung dies er 
Räumlichkeiten erst nach ei
ner gründlichen Renovierung 
und Säuberung (Entfernung des 
Putzes u.ä.) wieder möglich . 
Demnach müßte auch der wei
t ere Vollzug von Bunkerstra
fen usw . solange ausgesetzt 
werden. 
Auch würde uns interessieren, 
welches Mittel bei der Des
infektion von Matratzen, Dek
ken usw. verwandt wird und 
ob - falls es noch nicht ge
schehen ist - eine Desinfek
tion durch thermische Verfah
ren (Dampfluft) im Interesse 
der Gesundheit der Gefangenen 
vorzuziehen ist . 
Abschließend möchten wir 
nochmals unser Bedauern dar
über zum Ausdruck bringen, 
daß Sie es bisher nicht rur 
nöt ig gehalten haben, unse
rem Bedürf nis nach umfassen
der Aufklärung in bezug auf 

die Verwendung von Formalde
hyd-haltiger Desinfektions
mittel nachzukommen. Dies ist 
um so verständlicher, da An
staltsleitung und Justizver
\'la 1 tung sieh über das Verha 1-
ten des Abgeordneten, Herrn 
Dieter Kunzelmann, \'legen sei
nes Vorgehens in Verbindung 
mit der Verwendung des Lin
dan-haltigen Desinfektions
mittels "Detmolin-~" in der 
Anstaltsküche moralisch em
pörten. 

Auch aus diesem Grunde haben 
wir uns erlaubt, Abschr1ften 
dies es Schreibens an den eben 
erwähnten Abgeordneten sowie 
an das Bezirksamt Reinicken
dorf {Abt. Gesundheitswesen) 
zu übersenden. Letztgenannte 
werden wir außerdem bitten, 
in derhiesigenAnstalt, ins
besondere in den besonders 
häufig desinfizierten Räum
lichkeiten, ~essungen vorzu
nehmen und festzustellen, ob 
die für Innenräume vorge
schriebene Konzentration von 
0,1 ppm (was immer das auch 
heißen mag) Formaldehyd mcht 
überschrittenwird (siehe er
wähnter Bericht S. 141). 

Mit freundlichen Grüßen 
Thomas M ü 1 1 2 r 
Hans S o n t a g 

PS: Bei der Gelegenheit möch
ten wir Sie um Auskunft 
bitten, welches Ergebnis 
die Untersuchung der am 

14 . 10 .84 bei etlichen Gefan
genen zu v~rgiftungserschei
nungen geführten Lebensmittel 
erbracht hat. 
Nach Mitteilung des Veteri
näramtes beim Bezirksamt Rei
nickendarf wurde der Vorgang 
an die Amtsan>Jaltschaft \'lei
tergegeben. 

ROBERT-KOCH- INSTITUT 
DES BUNDESGESUNDHEITSAMTES 

An die 
Gesamtinsassenvertretung 
- SothA Tegel -

z.Hd . Herrn Thomas Müller 
Herrn Hans Sontag 

Seidelstraße 39 

1000 Berlin - 27 

Sehr geehrte Herren! 
Vielen Dank für Ihren Brief 
vom 28.10.1984. 

Zu den in Ihrem Brief aufge
fUhrten Fragen: 
1. Wie und wo wird AI OS über-

tragen? 
AIDS kann sich mehrere Jahre 
nach einer Infektion mit dem 
AIDS-Virus (LAV/HTLV/III) 
entwickeln. Das AIDS-Virus 
\'Ii rd am häufigsten beim Sexu
al verkehr, durch gemeihsames 
Benutzen von Fixerspritzen 
oder durch Blut, das in offe
ne Verletzungen eindringt, 
übertragen. Fäll?, bei denen 
AIDS außerhalo die3er Infek
tionswege übertragen wurde, 
sind bisher nicht bekannt je
worden . 
2. Wie und v1oran läßt sich 

die AIDS-Krankheit fest 
stellen? 

Das, was die Ärzte nach den 
sehr strengen Diagnosekrite
rien der amerikanischen CDC
Gesundhei tsbehörden , a 1 s AIDS 
definieren, ist eine Häufung 
schwerer lebensbedrohender 
sog. Folgeerkrankungen (wie 
Entzündungen mit bestimmten 
Krankheitserregern oder Pil
zen oder bestimmte Haut
krebse) bei Personen, die 
Defekte im Immunsystem haben, 
für die es Keine andere Er
klärung gibt. Das heißt auf 
deutsch, daß die Krankheits
bilder bei manifestem AIDS 
sehr vielfältig sein können, 
aber erst einmal von allen 
anderen - vielleicht harmlo
sen oder akut behandel baren -
Erkrankungen abgegrenzt wer
den müssen. 
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Leichte Verlaufsformen der 
Infektion mit dem AIDS-Virus 
sind wahrscheinlich sehr häu
f{g, nur ein Teil der AIDS
Virusinfizierten wird tat
sächlich ein manifestes AIDS 
und die vielfältigen Folge
erkrankungen bekommen. 
3. Sind imFalle des Bekannt

werdensvonAIDS, wie z.B. 
in der UHuAA Moabit, be
sondere Vorsichtsmaßnah
men für die von AIDS be
fallenen Personen und die 
mit ihnen möglicherweise 
in Kontakt gekommenen Men
schen notwendig? 

Es muß nach unserem heutigen 
Wissensstand angenommen wer
den, daß das Blut einer mit 
dem AIDS-Virus infizierten 
Person zumindest zeitweise 
infektiös (d.h. ansteckend) 
ist und auch vermutlich für 
viele Jahre infektiös bleibt. 
Sexualkontakte und das Aus
tauschen von gebrauchten Fi
xerbestecken mit infizierten 
Personen kann also auch dann 
gefährlich sein, wenn diese 
Person nicht oder noch nicht 
an AIDS erkrankt ist. Alle 
anderen Kontakte mit solchen 
Infizierten, wie gemeins~m 
essen, dasselbe Waschbecken, 
Toilette etc . benutzen , kann 
nicht zur Ansteckung führen. 
AIDS-Virus infizierte Perso
nen müssen nicht isoliert 
werden, aber darüber aufge
klärt werden, daß sie ihr 
dur·ch das AIDS-Virus belaste
tes Abwehrsystem zusätzlich 
durch neue Infektionen mit 
Krankheitserregern schädigen 
können. Bei Blutabnahme soll 
ten dieselben Vorsichtsmaß
nahmen eingehalten \'/erden wie 
bei Personen, die akut eine 
infektiöse Gelbsucht (Hepa
titis B) durchmachen. 
Eine umfassendere Information 
über AIDS kann ich Ihnen auf 
diesem Wege leider nicht ge
ben, dazu ist das Problem 
schon zu komplex. 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Jonanna L'ager-Stehr 
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GESA\ffl~SASSfl\VERTRETIJ~G 
- SothA, Haus IV -

Protokoll des Gesprächs der 
Gesruntinsassenvertretung IV 
(G.I.V.) Soth.!\und dem Kolle
gen Schaffer ("LICHfBLICK"
Redaktion) . 

G. I.V.: Wie bist du zum 
"LICHTBLICK" gekonnnen- frei
willig auf die "LICHTBLICK"
Anzeige oder auf Grund ~~r
antretens seitens Seefranz/ 
Dr . \legener? 

SCHAFFER: Zwei Tage nachdem 
Seefranz aus dem Urlaub kam 
besuchte er mich auf der Zel
le, sich freundlich nach mei
nem tvohlbefinden erkundigend 
(ich war zu diesem Zeitpunkt 
krankgemeldet) . Nach kurzem 
Wortwechsel seine Frage, ob 
ich Interesse an der "LICHT
BLICK"-Redaktion habe. Er 
(Seefranz) habe den Eindruck, 
ich habe etwas Erfahrung mit 
der Schreiberei, da ich seit 
langem mit dem Gericht kämpfe. 
Ich verhielt mich sehr zu
rückhaltend, dann Gesprächs
abbruch von See:ranz. Tags 
darauf erzählte er, ihm sei 
von der Anstaltsleitung der 
Auftrag erteilt worden, ei
nen neuen "LICHTBLICK"-Re
dal<t:.eur zu finden - ansonsten 
erfolgt:. die Schließung des 
"LICHI'BLICKS". Dies war ei
gentlich der letzte Anstoß, 
mich zu einer Zusage zu be
wegen . 

Eine Woche spät~r, bei einer 
Unterredung zwischen See
franz , Dr. Wegener (wortfüh
render), meinem Grupp:mleiter 
und ich selber, \vurde ich 

darauf hingewiesen , daß ein 
"LICHTBLICK"-Redakteur zwi
schen zwei "Feuern" steht -
Gefangene einerseits und An
staltsleitung andererseits . 
Ich sollte aber die Auswahl 
creffen - im besonderen die 
Arti~el u.ä. auf ihren u . U. 
beleidigenden oder sonstwie 
strafrechelieh zu verfolgen
den Charakter "abzuklopfen" . 

Or. Wegener machte auch das 
Angebot, mir in strafrecht
lich relevanten Entscheidun
gen helfen zu wollen . Ich bin 
darauf nicht weiter eingegan
gen - von dieser Seite möch
te ich mich eigentlich weni
ger rechtlich beraten lassen. 
Etwa zu diesem Zeitpunkt 
spricht Kollege Schaffer an, 
daß sich einige von uns sich 
ihm gegenüber recht mißtrau
isch verhalten haben - ob der 
eigenartigen Verfahrenswei
sen der Anstaltsleitung zwar 
nicht zu verdenken - aber er 
wehrt sich energisch dagegen, 

als anstaltskonform hinge
stellt zu werden . Eventuell 
habe sich Seefranz gedacht, 
möglichst keinen Profi in der 
"LICHTBLICK"-Redaktion haben 
zu wollen, meint Kollege 
Schaffer. 

G.I.V. : Hast du Erfahrung 
mit Zeitungsmachen - hast du 
schon mal für den "LICHTBLICK" 
geschrieben? 

SCHAFFER: Ich habe keinerlei 
Erfahrungen in diesem Fach, 
auch habe ich noch nicht für 
den "LICHTBLICK" geschrie
ben. Doch bin ich überzeugt , 
da man mir nicht alles drei
mal: erklären muß, daß ich den 
Erfordernissen so einer Re-
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daktion gerecht werden kann. 
Allerdings muß ich jetzt mal 
darauf hinweisen , daß ich 
große Unterstützung brauche -
nicht nur beim direkten Er
stellen der Zeitung, sondern 
auch dadurch, daß mir alle 
Leser des "LICHTBLICKS" mit 
guten Artikeln , Hinweisen, 
Leserbriefen und dergleichen 
mehr zur Seite stehen. 

G. I.V . : Hat deine "LICHT
BLICK" - Übernahme irgendei
nen Einfluß auf deinen Voll 
zugsplan/Urlaubsregelung ge
habt? 

SCHAFFER: Keinesfalls - ur
laubsfähig bin ich seit 1982 
- was ich aber erst mit Hilfe 
des Kammergerichts im März 
1984 geworden bin . Ein "klei
nes Vorkommnis" hat mich aber 
diesbezüglich um sechs Mona
te zurückgeworfen . Allerdings 
hatte ich schon den Eindruck, 
Seefranz würde durchaus 

G. I.V .: Mit wem willst du 
den "LICHTBLICK" gestalten -
bleibt jemand von der alten 
Redaktion? 

SCHAFFER : Wahrscheinlich habe 
ich schon einen neuen Mitar
beiter, er hat sich auf die 
"LICHTBLICK"-Annonce gemel
det . Ab Februar 1985 ist 
Lothar Pavel als letzter von 
der alten Redaktion auch 
nicht mehr dabei . 

G.I . V.: Wirst du weiterhin 
die I. V. der einzelnen Häuser 
zu \vort kommen lassen? 

SCHAFFER : Ganz klar , ich bin 
ja auch gerade auf die Mit-
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teilungen der einzelnen 
I . V' s ange<.-1iesen. Dar an wird 
sich nichts ändern . 

noch zwei bis drei Monate Abschließend zu diesem Ge
meine Urlaubsfähigkeit "be- spräch möchte die G. I .V. an
einflussen" - sollte ich ihn merken , daß Kollege Schaffer 
mit einer Nicht-übernahme durchaus bereit erscheint, 
des "LICHTBLICKS" verärgern . mit unserer aller Unterstüt-

zung eine bestimmt parteili
G. I. V.: Wie stehst du zu dem ehe, unzensierte :eitung ma-
Rausschmiß von Horst \.Jarther chen zu \\'Ollen . )Jatürlich 
bzw. zu demArtikel von t-lolf - werden Kir ab\o~arten müssen , 
gang Schuchardt? ob uns dies durch die Zuk'Unft 
SCHAFFER: (spontan) Negativ! bestätigt wird . Sollte Kalle
Durch den Raussehrniß von ge Schaffer auf dieser Schi~
Horst läßt man mich total ne bleiben, so ,,·ollen \v:tr 
allein mit der Redaktion . Den ihm alle darin helfen - so 
Artikel von Schuchardt hätte \drd der "LICIITBLICK" auch 
ich auch in den "LICHTBLICK" weiterhin u n s e r e 
gebracht . :eitung sein . 
~---------------------

PL:n , 
Davon unberührt bleibt natür
lich unsere bereits in dem 
gemeinsamen Schreiben der In
sassenvertretungen an den .-\n
staltsleiter (s .d. Ausgabe) 
geäußerte Kritik an dem Raus
sehrniß von Horst Warther und 
der Berufung seines Nachfol
aers . An diesem Problem kann 
~serer ~!einung nach jedoch 
nicht durch papierne Pro
teste, Boykott u. ä. etwas ge
ändert, sondern das Ziel 
(Statutändenmg) kann nur ge
meinsam mit der neuen Redak
tion und dem noch zu bilden
den Presserat langfristig 
erreicht \verden. 

Uns geht es in erster Linie 
um eine unzensierte Gefange
nenzeitung, und so lange \vir 
in dieser Zeitung unsere Be
richte und ~leinungen und die 
der anderen unzensiert ver
öffentlicht sehen, werden wir 
sie unterstützen, egal wer 
in der Redaktion vertreten 
ist . 

Wenn sich daran k.ortlvtd etwas 
ändert, werden wir darauf 
reagieren - alles andere sind 
Spekulationen und würden uns 
nur selbst schaden. 

Und dem llors t Warther wünschen 
\vir für die Zuktmft alles Gu
te und danken ihm für seine 
Arbeit im "LICHTBLICK" und 
damit auch für uns. 

Die G. I. V. Haus IV 
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GRUPPE ENTLASSENENHILFE 
- Strafentlassenenhilfe -

SEKIS 
Albrecht-Achilles-Straße 65 

1000 Berlin - 31 

Rede zum zweijährigen Beste
hen der Gruppe am 7. Novem
ber 1984. 

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 
liebe Freunde! 

Wir begrüßen Sie ganz herz
lich, ganz besonders herzlich 
begrüßen wir die noch Inhaf
tierten, die zu diesem Tag 
aus der UHuAA-Moab i t , aus Te
gel , aus HakeRfelde einen 
Ausgang erhalten haben und 
jetzt unter uns weilen. 
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Die Gruppe der Entlassungs
hilfe besteht nun mehr als 
zwei Jahre. Im August 1982 
fanden sich in der Teilan
stalt III der UHuAA-Moabit 
auf freiwilliger Basis Gefan
gene zusammen, die unter An
leitung von Frau Tiedemann 
und Frau }'1ikeska-Apitius ler
nen wollten, wie man Anträge 
bei Behörden richtig aus
füllt . Schon bald merkten 
wir, daß dies nicht ausreicht . 
Die Gruppenmitglieder hatten 
zwar ihr Wissen erweitert, 
aber die übrigen Gefangenen 
konnten von dem Wissen nicht 
partizipieren, weil der In
formationsfluß in den Ans tal
ten denkbar schlecht ist. In 
Erweiterung unserer Informa
tionen haben wir fachkompe
tente Menschen eingeladen, 

die uns im Knast besuchten, 
so Herrn Rehder von der Gu
stav-Radbruch-Stiftung, So
zialarbeiter bei der Haftent
lassenenhilfe Keyler und Si
mon, Vertreter des Landesar
beitsamtes usw. 

Die Idee eines Scheckheftes 
zur Entlassungsvorbereitung 
wurde geboren, es sollte aus 
paritätischen Gründen an alle 
Gefangenen in der Entlas
sungsphase kostenlos abgege
ben werden. Unsere gesammel
ten Informationen wurden ge
meinschaftlich in Text ge
faßt . Der Teilanstaltsleiter 
vom Haus III , Herr Fiege, un
terstützte unser Bemühen da
hingehend, daß wir einmal im 
Monat einen Sonderausgang be
kamen, damit wir unsere In-

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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formationen erweitern konn
ten . So waren wir bei der 
Zentr alen Beratungsstelle , 
der HEH Schöneberg , im Foyer 
a . d . Gedächtniskir che und 
auch u . a . in der Ci t y- Stat ion . 
Der Inhalt des geplanten 
Scheckheftes nahm Gestalt an . 

Aus Erfahrung wußten wir , daß 
viele Gef angene nicht in der 
Lage s i nd, Anträge aus zufül
len oder ihre dr ingenden Be
dürfnisse zur Entlassung zu 
ar tikul ier en . Wir haben unter 
den deu tschen Gefangenen in 
Berliner Anstalten ca. 8 Pro
zent Legas t heniker und Anal
phabet en . Vi ele haben ke inen 
Haupt s chulabschluß, wenige 
einen er l ernten Ber uf mit Ab
schluß . So erarbeiteten wir 
Postkar ten, wo der Einzelne 
nur noch seine per sönl ichen 
Daten eintr agen sol lte, um 
zu seinen be i der Entlassung 
benö tigten Papier en zu kom
men . 

Hi ttels Antrag bei dem Sena
tor fü r Gesundheit , Soziales 
und Familie versuchten wir 
Gelder f ür den Dr uck zu be
kommen. Eine Kommiss ion be
sucht e uns an einem Gruppen
abend i m Knast , \o}Obei uns 
u . a . Frau Gr ützmann vom Deut
schen Staatsbür ger innenver
band e i ne gr oße Hilfe war . 
Aus dem Fond des Gesamtsena ts
beschlusses e r hielten wir 
dann Geld für den Druck , Bü
r omaterialien und Por t o . Da
zu bekamen wi r einen Gruppen
raum be i SEKIS , den \o}ir da
mals e i nmal im Monat nu tz ten . 
Die Änderung de r VV zu § I I 
St VollzG vorn Sep tember 1983 
behi nder t e unsere Arbeit da
hingehend , daß wir nun keine 
Sonderausgänge mehr bekamen. 

Text und Layou t war en f e r tig 
und wir gingen in Druck. 

Frau Tiedemann gab i hr e Ar
beit in der Gruppe aus beruf
lichen Gr ünden auf , ich wur de 
entlassen . Als Epi l eptiker 
mit zwei ver br auchten Knie
gel enken durfte i ch nicht 
mehr arbeiten und brauchte 
e i ne Aufgabe . Einige Gr uppen-

mitglieder , die inzwischen 
ebenfalls entlassen waren, 
ermunter ten mich, di e Gruppe 
we i ter zu machen . Auch sie 
hatten keine gesellschaftli
chen Kontakte gefunden . Aus 
einer anderen Therapie- Grup
pe der Bewährungshelferin , 
Frau Br andhorst , stießen ei
nige Damen und Herren zu uns . 

Das Scheckheft wurde fertig 
und kostenlos an Interessier
te und Betroffene ver teilt. 
Der Erfolg überraschte uns 
und gab uns die Kraft, weiter 
zu macherb \olir trafen uns 
jetzt wöchentlich , die Ta
gungszeit wurde von zwei auf 
vier Stunden erhöht . Di e Kor
respondenz mit Inhaftierten 
belief sich von Härz 1984 bis 
Oktober 1984 auf über 500 
Briefe. 

Im August 1984 er hielten wir 
auf Antrag von uns bei SEKIS 
ein Bür o und richt eten einen 
Berat ungsdienst ein , ?er ste
tig steigend in Anspruch ge
nommen ,.,ird. Inhaftierte, So
zialarbeiter, inter essierte 
Menschen rufen an und bitten 
um Rat. Wi r vermitteln Wohn
raum, Kontakte , unt er stützen 
bei Anträgen. 

~.Jichtig für uns alle ist das 
wöchent liche Gespr äch, wir 
sind eine Familie geworden. 
Wir öf fnen unse r Privatleben , 
indem wi r uns auch gegensei
tig be suchen und uns helfen . 
Inhaftier te werden in der 
Haft besucht , wir nehmen Re
gelurlauber auf und betreuen 
be i Ausgängen. 

Wie bei allen Erstl i ngswerken 
gab es an unserem Scheckheft 
neben viel Lob auch einige 
Kritik . \-lir mußten also ein 
neues Scheckheft e r arbeiten , 
die Finanzierung mußte ge
sichert werden. Vor Ihnen 
l i egt nun die ve r besserte 
zweite Auflage . \.Jir haben für 
den DruckDM12 . 000 er halten . 
Wenn in einem Jahr nur vier 
Gefangene auf Grund der ver
besserten Entlassungssitua
t i on nicht mehr r ückfällig 
wer den, dann hat der Steuer 
zahler sein Geld gut angelegt . 

Ein paar \vorte noch zur 
Selbsthilfe, hier fand e1ne 
gesellschaftspolitische Um
wandlung statt . Die sich 
stellenden per sönlichen Pro
bleme wur den f r üher in den 
Großfamilien aufgearbeitet . 
Hehrere Generationen lebten 
unter einem Dach, Erfahrungen 
konnten ausgetauscht werden, 
die Familie half sich intern . 
Durch die f ürchterlichen 
Kriege mußten unsere Frauen 
und Mütter die Aufgaben der 
Erz iehung und Ernährung über
nehmen. Der Existenzkampf 
ließ die Lösung von Problemen 
de r heranwachsenden Genera
tion ver kümmer n . Für Gespr ä
che 'var keine Zei t mehr übrig , 
die Großfamilie hatte sich 
zeitbedingt in viele Klein
familien aufgelöst. Der Kampf 
um das Oberleben wurde här
t er , auf der Str ecke blieb 
dabei die Betreuung der El
te r n , der Großeltern , der 
Her anwachsenden, die Kommuni
kation zwischen den Genera
tionen . 

Als die Isolation , die Ein
s amke it , die Ver zt.,eiflung 
übe r s cheinbar unlösbare Pro
bleme zu groß wurde , fanden 
sich fremde Menschen zusam
men, die eines gemeinsam hat
ten, Probleme . . . Selbst
hi lfegr uppen ents tanden und 
diese Selbsthilfe hat auch 
auf die Gesellschaft eine 
Ventilwirkung, wenn nicht gar 
eine Rückbesinnung auf die 
Gr oßfamilie eintr eten wird. 
Der Ber liner Senat unter
s t ützt in Pi lotpr ojekten 
Sel bs t hilfegruppen und wi r 
alle hoffen, daß diese finan
zielle Unterstützung für I 985 
fo r tgesetzt wi r d . 

Zu unserer Gr uppe abschlie
ßend bemerkt , nat ür lich gab 
und gibt es Rückschläge , die 
sich aber durch die Gruppen
ar beit leichter tragen las
s en . Viele in der Entlassungs
phase stehende Gefangene neh
men unsere Hilfe in Anspruch 
und lassen sich dann nicht 
mehr sehen. Die Fluktuation 
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i s t groß, dennoch bes teht der 
eigentliche Gr uppenkern aus 
14 bis I 8 Menschen aus unter
schiedlichen Gesellschafts
schichten und mit unter
schiedlichen Motiven. Die 
schönsten Augenblicke sind 
für mich, wenn eine Ehefrau 
eines Gruppenmitgliedes bei 
mir anruft und sagt: Seit 
mein Mann in der Gruppe ist, 
i st unser Zusammenleben har
moni scher geworden, wenn die 
Mutter eines Inhaftierten 
sagt, daß sie durch die Grup
pe die Probleme ihres Sohnes 
nunmehr besser versteht . 

In Erweiterung unserer 
selbstgestellten Aufgaben 
wollen wir i n der Folgezeit 
ver stärkt auf die Er l ernung 
sinnvoller Freizeitgestal
tung von Strafentlassenen 
hinarbeiten. Wir planen den 
gemeinsamen Besuch von kul
t urellen und sportlichen Ver
ansta ltungen, gemeinsame Aus
flüge , wollen den Kontakt zu 
Ber liner Vereinen knüpfen, 
u~11 zu erreichen, daß auch 
Strafentlassene auf diesem 
ile G besser integriert werden 
können. Vers tärkte Öffent
lichkeitsarbeit ist hier not-

wendig, um Vorurteile auf 
beiden Seiten abzubauen. 
Hierzu benötigen wir auch die 
Hilfe und die Erfahrungen der 
SEKIS-Mitarbeiter , deren wir 
schon immer sicher sein konn
ten. Aber auch Spenden benö
tigen wir. Wir erhalten bis
her keine Personalkosten und 
finanzieren selbs-t die Bewir
tung unserer Gäste selbst. 
Wir alle sind ohne Vermögen 
und leben vielfach am Rande 
des Existenzminimums. Selbst 
Fahrgelder sind für uns 
ma~~~mal ein Opfer . 

Wir bedanken uns für Ihre 
Aufmerksamkeit und f ür das 
zahlreiche Erscheinen, das 
uns Hoffnung macht für unsere 
weitere Ar beit. 

Als Gruppensprecher 

Wol f gang Dieter Lebmann 

Anmerkung de r Redakt i on : 

Die oben erwähnten Scheckhef
te sind über denjeweilig zu
ständigen Sozialarbeiter oder 
direkt vom 11 LlCHTBLICK 11 zu 
beziehen . 

~ .. ___________ _ 
.1 Bankraub in Deutsch 1 and I 
I oder: Bankräuber gesucht! I 
I Schon Bertol t Brechts Jenny fragt in der Oreigro- I 

schenoper : "Was ist der Einbruch in eine Bank gegen 

I die Er öffnung einer Bank ... ?" Helmut Ortner (Buch- I 
autorund Journalist u . a. "Hinter Schloß und Riegel" 

I Fischer Ver lag u . a. Mitarbeiter der Stuttgarter I 
Zeitung, PENTHOUSE u . a . ) will dieser Frage nachge-

1 
hen und pla nt ein spannendes-ironisches , vor allem 

1 lesba~es Buch über Bankräuber. Dabei sollen vor 
al l em sie selbst zu Wor t kommen : ihre Hoffnungen , I ihr Plan , ihre Tat , Festnahme , Urtei l. •. ihre Zu- I 
kunft . . . 

I Es sollen keine Fall geschichten erzählt werden , son- I 
dern Menschengeschichten. Wer mehr wissen möchte , 

I oder gar einen Beitr ag I Text beisteuern will , der I 
wendet sich bitte an : Hebnut Ortner~ Jouraalisten-1 bü:r>o~ Frankf v..rter Straße 44~ 6100 Da...rmstadt. I ____________ _... 

''SCHIMMELKÄSE" 

Am 30.10.84 gab es mal wie
der helle Aufregung in der 
TA III bei der Abendbr otver
teilung. Einige Portionen des 
verabreichten KäsesderMarke 
Tilsitter waren angeschimmel t 
und sahen schlimm aus. 

Ob dies nur Einzelfälle von 
verdorbenem Käse waren, den 
wir übrigens mit e i genen Au
gen begutachtet haben , ist 
uns nicht bekannt. Möglicher
weise waren auch in anderen 
Häusern Beanstandungen dieser 
Art, denn in der Regel bezi e
hen alle Häuser von der gle i 
chen Küche auch das glei che 
Essen. 

Mit Empörung weisen wir dar
auf hi n, daß eine einwand
freie Beschaffenheit der Ge
fangenenverpflegung zur Für
sorgepflichtder Anstaltsle i 
tung gehört, die diese Pflicht 
aber wohl nicht sehr ernst zu 
nehmen scheint . lvir forder n 
endl i ch besser e Kontr ol len 
in der Küche, dami t ver dor
bene Speisen nicht er st auf 
unseren Tisch , sonder n gleich 
in die vor der . Küche stehen
den Schweinekübel gelangen. 

- kds-

BACKvlUNDER 

Seit einiger Zeit wi r d in un
serer Bäckerei gebaut, was be
stimmt dur ch die veränderten 
Br otsorten schon allgemein 
aufgefallen s e in dür fte. Ein 
neuer und sicher hochmoder 
ner Backofen sol l den alten 
ersetzen und in Zukunft etwas 
besser für unse r leib~iches 

Wohl sor gen . Nachdem nun nach 
tvochenl anger Vor a r bei t (Ab-

~ ---------------------------------------------------------------------
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riß des alten Ofens, Staud
ortherrichtung für den neuen 
Ofen, Entfernung der halben 
außenwand für die Einbringung 
des Ofens) die Anlieferung 
des neuen Backwunders an
stand, gab es an der Pforte 
betretene Gesichter . Der 
transportierende Tieflader 
hatte ungewöhnliche Ausmaße 
und war für unsere Sicher
heitsschleuse beim besten 
Willen zu breit . Allgemeine 
Ratlosigkeit war erstmal die 
Folge. 

Ein eilig herbeigeschaftter 
überdimensionaler Gabelstap
ler übernahm dann den weite
ren Transport durch die Pfor
te und auf dem übrigen Weg 
durch die Anstalt bis hin zur 
Bäckerei und man konnte end
lich wieder erleichtert auf
atmen. Es wäre ja nicht aus
zudenken gewesen, wenn man 
nur wegen dieses verflixten 
Ofens wieder ein paar Teile 
unserer so mühsam errichte
ten und gerade erst fertig 
gewordenen Sicherheitsmauer 
hätte abreißen müssen . 

-kds-

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
der freien Straffälligenhilfe 

in Berlin 

Wir haben in unserer Arbeit 
bemerkt, daß es für viele In
haftierte nicht ausreichend 
ist, wenn sie nach der Ent
lassung eine \~ohnung und, im 
Glücksfall, eine Arbeit fin
den, um im Leben wieder Fuß 
zu fassen. Die ihnen zur frei
en Verfügung stehende Zeit 
kann erschlagend wirken, wenn 
keine Beziehungen mehr be
stehen oder alte Beziehungen 
abgebrochen werden. 

Viele sind nach der Haft nicht 
mehr fähig, neue Bekannte und 
Freunde außerhalb des alten 
Milieus zu finden und beste
hende Freizeitangebote wahr
zunehmen. 

Aus diesem Grund bietet die 
Zentrale Bera_tungsstelle eine 
offene Gruppe an, die eine 
Brücke sein kann zwischen Iso
lation und gemeinschaf tlichen 
Aktivitäten. l~ir haben er
lebt, daß besonders für In
haftierte, die in absehbarer 
Zeit entlassen werden, dies 
e~n Schritt nach "draußen" 
sein kann, der die Entlassung 
wesentlich erleichtern hilft. 

Die Gruppe findetwöchentlich 
jeweils am Donnerstag in der 
Zeitvonl7.00-ca. 22.00 Uhr 
statt. 

Die Gruppe setzt sich aus 
Haftentlassenen und Inhaf
tierten zusammen. Die Gestal
tung des Abends richtet sich 
nach den Vorschlägen der Grup
penteilnehmer . Dabei ist es 
uns wichtig, darauf zu achten, 
daß die geplanten Aktivitäten 
überwiegend an den finanzi
ellen ~öglichkeiten der Ent
lassenen orientiert sind, 
auch wenn die Kosten durch 
uns getragen werden. Die Ak
tivitäten reichen vom gemein
samen Kochen in der Beratungs
stelle , Ausflügen mit Pick
nick und Spielen, Besuchen 
von Huseen und Ausstellungen 
bis zum Kennenlernen al:er
nativer Projekte und Einrich
tungen. \~ichtig ist uns dabei, 
daß die Gruppenteilnehmer da
bei Kontakt zu anderen Grup
pen aufnehmen, die nicht zum 
Randgruppenbereich zählen . 

Auf Wunsch der Gruppenteil
nehmer stehen jedoch nicht 
nur gemeinsame Aktivitäten 
auf dem Programm, sondern ein 
Teil der Treffen wird auf 
\olunscb der Gruppenteilnehmer 

zu Gesprächen über bestehende 
Probleme der Einzelnen ge
nutzt. 

Von Inhaftierten, die Ausgän
ge für diese Gruppe beantra
gen, erwarten wir wie bei al
len anderen Gruppeneeilneh
mern auch, daß die Gruppen
zeiten eingehalten werden. 
\olir verpflichten uns den Haft
anstalten gegenüber, Mittei
lung zu machen, wenn der Be
treffende nicht zu der Grup
pe erscheint. 

Bei Interesse können Sie sich 
an die Zentrale Beratungsstel
le (über Vormelder in der JVA 
Tegel TA II) oder schriftlich 
an uns wenden. Ansprechpart
nerinnen sind Frau Krüger und 
Frau Lühn-Schwanitz . 

DIE 
ZE I T 
DR~NGT! 

DIE 
ZE IT 

DRA~GT! 

Noch immer brauchen wir ganz 
dringend einen Drucker für 
den "LICHTBLICK 11

, da Lothar 
demnächst aus beruflichen 
Gründen etwas anderes macht. 
Noch steht er uns zwar für 
die Einarbeitung seines Nach
folgers zur Verfügung, doch 
je später die Bewerbungen 
kommen, desto kürzer ist die 
Übermittlung seiner F~r,h
kenntnis. 
Gesucht wird jemand mit viel 
Engagement, der gerne auch 
mal Oberstunden macht, damit 
"der lichtblick" pünktlich 
erscheint. 

-RED-
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Kleine Anfrage Nr. 4122 des Abgeordneten 
Dieter Kunzelmann (AL) vorn 1. 10.1984 über 
die VERSCHLUNGENEN AMTSWEGE VON GEFANGENEN
PERSONALAKTEN: 

1. Trifft es zu, daß für die Bearbeitung von 
Anträgen, Eingaben etc. von Gefangenen 
die jeweilige Personalakte des betreffen
den Strafgefangenen vorhanden sein muß? 

2. Wenn ja, was geschieht, falls sich die 
Akte des Gefangenen zu diesem Zeitpunkt 
gerade in einer anderen Dienststelle be
findet? 

3. Kann ein Gefangener parallel zu einem Ur
laub santrag u.ä . eine Beschwerde einrei
chen, ohne befürchten zurnüssen, daß sein 
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Urlaubsantrag von der jeweiligen Anstalt 
nicht bearbeitet \verden kann, da sich die 
Akte zur gleichen Zeit beispielsweise 
bei der Justizverwaltung zur Bearbeitung 
seiner Beschwerde befindet? 

4. Ist es möglich, daß der Urlaubsantrag 
o. ä. eines Gefangenen über einen längeren 
Zeitraum nicht bearbeitet werden kann, da 
zur gleichen Zeit mehrere Beschwerden 
o .ä. des Gefangenen bei verschiedenen 
Dienststellen anhängig sind? 

5. Wenn ja, was tut der Senat, um zukünftig 
solche Zeitverschleppungen zu vermeiden? 

6. Kann ein Gefangener aus der Strafhaft 
entlassen werden, wenn zum Zeitpunkt sei 
ner vorgesehenen Entlassung die Gefange
nenpersonalakte nicht in der Anstalt vor
handen ist? 

7. Sind dem Senat Fälle bekannt, in denen 
Gefangenenpersonalakten oder Teile davon 
in einer Anstalt, der Senatsverwaltung 
oder auf einem Dienstweg abhanden gekom
men sind? 

8. Wenn ja, kann sich der Senat e1ne Mög
lichkeit vorstellen, dies zu rechtferti
gen? 

ANnlORT DES SENATS VOM I I. 10. 1984 

Zu I.: Ob zur Bearbeitung eines Antrags oder 
einer Eingabe eines Gefangenen die jeweili
ge Personalakte beizuziehen ist, entschei
det derjenige Bedienstete nach pflichtgemä
ßem Ermessen, der zur Entscheidung über den· 
Antrag oder die Eingabe befugt ist. In der 
Regel ist davon auszugehen, daß die jeweil i
ge Gefangenenpersonalakte immer dann vorl ie
gen muß, wenn die Entscheidung nur unter Be
achtung der gesamten Straf- und Vollzugssi
tuation des Gefangenen getroffen wer den 
kann und sich die dazu notwendigen Angaben 
nur aus der Personalakte entnehmen lassen . 



Zu 2. : Wi r d eine Akte vorübergehend ver sandt, 
so ist nach Nr . 62 Abs . I Vollzugsgeschäfts
ordnung eine "Notakte11 anzulegen. Reichen 
die in der "Notakte' ' bef indlichen Angaben 
als Entscheidungsgrundlage nicht aus , befin
det der zur Entsche idung bef ugte Bedienstete 
nach pflichtgemäßem Ermessen darüber, wie 
weiter zu verfahren ist - z . B. ob wegen be
sonderer Dringlichkeit der Angelegenheit di e 
sofortige Rücksendung der Personalak te zu 
veranlassen ist oder ob die zur Entscheidung 
benötigten Informationen in anderer Weise -
etwa du r ch telefonische Rückfrage - be
schafft werden können . 

Zu 3. : Jedem Gef angenen steht es grundsätz
lich frei, ohne Einschränkung Anträge, Ein
gaben , Beschwer den und Dienstaufsichtsbe
schwerden pp. parallel oder nebeneinander 
zu s t ellen . Kann jedes einzelne Begehren des 
Gefangenen nur bei Vorlage der Personalakte 
bear beitet werden und liegt zudem die Ent
scheidungsbefugnis be iverschiedenen Dienst
stellen, ist eine zeitlich versetzte Bear
beitung unvermeidbar. 

Zu 4.: Ein Antrag auf Gewährung von Urlaub 
soll nach Nr. 7 Abs. I de r Verwaltungsvor
schriften zu § 13 StVollzG einen ~1onat vor 
Urlaubsbeginn schriftlich gestellt werden . 
In der Regel reicht dieser Zeitraum aus, um 
eine Entscheidung über den Urlaubsantrag 
he r beizuführen . Es ist j edoch nicht auszu
schließen , daß die Bearbeitung eines solchen 
Antr ags einen längeren Zeitraum in Anspruch 
nimmt , wenn gleichzeitig eine Vielzahl wei
te r e r Begehr en des Gefangenen - unter Um
ständen durch verschiedene Diens tstellen -
zu bear beiten sind und in allen Fällen die 
Vor lage de r Per sonalakte er forderl i ch ist . 

Zu 5 .: Es handelt sich in dies en Fällen nicht 
um 11 Zeitver schleppung", sondern um einen 
zwangsläuf i gen Verfahr ensablauf, der im we
sentl ichen dur ch die Aktivi tät des jeweili
gen Gefangenen beeinflußt wird . 

Zu 6 . : Ja . 

Zu 7. und 8. : Bei der Vielzahl der vorhande
nen Akten allein im Jahr 1983 sind über 
6 .000 Gefangenenpersonalakten neu angelegt 
wor den - läßt es sich nicht mit letzter Si
cherheit ausschließen, daß eine Akte oder 
Teile einer Akte abhanden kommen können. 
\-li r d ein solcher Fall festgestellt, wird un
t e r Zuhilfenahme de r in der Anstalt befind
lichen Unterlagen (z . B. in der Arbeitsver
waltung, der Vollzugsgeschäftsstelle , der 
Zentrale usw. ) , sowie bei der Staatsanwalt
schaf t geführ ten Volls treckungsunter lagen 
die Per sonalakte r ekonstruier t . 

Hermann 0 x f o r t 
Sena t or für J ustiz 

Gigt~t/ltJ,. 
' bYAtidft 1iJr 11Vi' 

Juatizaen• tor Hermann Oxfort (FDP). 

4•!1 llnl<e 6nlltt, ... 
d /ät, z,g f vlun, 
~~~ qd,lb] 
A~ .telt • ,u, 
SPWieSQ II 1~ •• • 

Foto: Glaser / Idee: Rauschenbach 

Kleine Anfrage ~r . 4157 des Abgeordne t en 
Di eter Kunzelmann (AL) vom 10. 10 . 1984 über 
die SELTSA\IE DURCIIFOHRU~G VO:-.J KöRPERLICHE~ 
DURCHSUClllliGE~ GE\1 . § 84 (2) St Voll:G BEI 
GEFA'\GE.\TEX DURCI-I BEDIE.'\STETE DER JVA TEGEL : 

1. Ist es zutreffend , da!~ nur bei Gefahr im 
Verzuge oder auf A'\ORD>-Lr\G DES A\STALTS
LEITERS IM EI~ZELFALL eine mit einer Ent
kleidung \'CrbW1dene körperliche :A.trchsu
chung :ulässig ist? 

2. Ist es zutreffend , daß nur be i begründe
tem Verdacht des Einschmuggelns von ge
fährlidlen Gegenst änden oder Rauschmit
teln im rinzel fall eine Kontrolle der Kör
per höhl en vor genommen ,.;erden darf? 

3 . Is t es zutreffend, daß mindestens im 
Zeitraum vom 24.9.1984 bis 26 . 9.1984 in 
der sogenaru1t en sozialtherapeutischen 
Ans t a lt der .JVA Tegel, der Teilanstalt 
IV , dar über hinaus auch in zahlreichen 
Fäl l en in anderen Teilanstalten, alle 
Frei gänger, Url auber und Ausgänger bei 
Rückkehr in di e Anstalt gern . § 84 Abs . 2 
St Voll zG, a l so ver bunden mit körperlicher 
furchsuchung , kont rolliert wurden? 

:t . Ist es zutreffend, daß die Gefangenen 
sich :.ur Durchführung d ieser Kontrolle 
nackt ausziehen mußten? 

S. Ist es zut reffend, daß diese ·~ntersu
chung" im Pfortenbereich der Teilanstal t 
IV der J\'A Tegel , ledi glich durch einen 
\"orhang abgetrennt vom sons t igen Gesche
hen im Pfortenbereich, s tattfand? 

6 . 1s t es zutreffend , daß diese "Unter su
chung" von Pfortenbeamten und Bediens te
t en der Abt eilung ''Sicherheit " durchge
f ührt wur den? 

7 . Ist der Senat or für Justiz der Auffas -
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sung, daß dieser Bedienst etenkr eis über 
die erforderliche medizinische Kompetenz 
verfügt , um die After der Gefangenen 
nach dort vermuteten versteckten Gegen
ständen zu untersuchen , die in der Re
gel durch einen Blick auf den äußeren 
Teil des Afters nicht zu ent decken 
sind? 

8. Wenn ja, wann, wo und \vie haben die Be
amten diese Kompetenz erlangt? Wenn 
nein, \venn die Beamten nicht über das 
erforderliche Wissen und die nobvendigen 
medizinischen Geräte zur inneren Unter
suchung des Afters haben, ist es dann 
zutreffend, daß der Zweck der Durchsu
chung dann nicht erreicht werden konnte , 
weil ja vermeintlich I~l After be
findliche Gegenstände gesucht \YUrden? 

9. Wie viele Gefangene waren bisher von der 
mit einer Entkleidung verbundenen kör
perli chen Durchsuchung betroffen? 

10. Lag in jedem Einzelfall eine .~ordnung 
des Anstaltsleiters vor? 

11. Lag in jedem Fall ein begründeter Ver
dacht des Einschmuggelns gefährlicher 
Gegenstände oder Rauschmittel vor? 

a) Wurden die j eHeiligen Fachtherapeuten 
in jedem Fall befragt, ob und wenn ja , 
,..,elche Erkenntnis bezüglich der ~föglich
keit des Einschmuggelns gefährlicher 
Gegenst ände bei ihren Klienten vorliegen 
könnten? 

b) Wenn nein , wannn nicht ? 

12 . Welche gefährlichen Gegenstände oder 
Rauschmittel wurden bei dieser Aktion 
bisher festgestellt? 

13 . Welche davon waren im Anal- und Genit al
bereich der Gefangenen versteckt? 

14 . Ist es zutreffend, daß hier rechts\vidrig 
über den begründet en Verdacht im Ein
zelfall hinausgegangen wurde, indem al
le Rückkehrer derart kontrolliert wur
den? 

15 . Wenn ja, wie gedenkt der Senator für Ju
stiz diesen Gesetzesbruch zu ahnden? 

16 . Ist die Befugnis, die mit Entkleidung 
verbundenen Il..trchsuchungen anzuordnen, 
gern . § 153 (3) StVollzG übertragen wor
den? 

a) Wenn nein, wie begründet der Ans t alts
leiter die Aktion in der Teilanstalt IV 
der JVA Tegel rechtli ch? 

b) Wenn ja , auf wen i st diese Befugnis 
übertragen und wie begründet diese (r) 
Bedienstete oder das Gremium diese Ak
tion rechtlich? 
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17 . Ist der Senator für Jüstiz der Auffas
sung, daß diese .~tion geeignet ist 

a) die Resozialisierung der Gefangenen zu 
fördern? 

b) das Schamgefühl der Gefangenen zu ver
l etzen? 

c) di e Rückkehr der Gefangenen nach Voll
zugslockerungen zu fördern? 

18 . Ist diese Aktion als weiterer Schritt 
zur Verschärfung der Haftbedingungen im 
Berliner Strafvollzug zu verstehen? 

19. Beabsichtigt der Senator für Justiz die 
Haftbedingungen soweit zu verschärfen, 
bis Bambulen der Gefangenen im nachhin
ein die Gründe für die unsinnigen ~·len
schenrechtsverletzungen und Gesetzes
brüche liefern? 

Antwort des Senats vom 25 . 10. 1984 

Zu 1 : Ja . Darüber hinaus können auch ent
sprechende Durchsuchungen unter den Voraus
setzungen des § 84 Abs. 3 StVol l zG angeord
net werden . 

Zu 2 : Nein. 

Zu 3: Nein. Zutreffend ist nur, daß bisher 
im Jahre 1984 am Tor II der Justizvollzugs
anstalt Tegel alle am 14 . September zwischen 
21. 00 und 23 . 00 Uhr in die Ans talt zurück
kehrenden Strafgef angenen einer Kontrolle 
gemäß § 84 Abs . 2 StVollzG unter zogen worden 
sind . Weiterhin wurden am 28. September 1984 
am Tor II in der Zeit von 21 . 00 bis 23 .00 
Uh r insgesamt fünf Gefangene gemäß § 84 Abs . 
2 St VollzG durchsucht . 

Am Tor I wurden 1984 lediglich am \-lochenen
de vom 30 . März bis 1. April 1984 innerhalb 
dreier zuvor festgelegter Zeiträume derar
tige Kontrollen dur chgeführt. Seinerzeit 
wurden insgesamt elf Gefangene gemäß § 84 
Abs . 2 StVollzG dur chsucht . 

Zu 4: Ja . 

Zu 5 : Die mit einer Entkleidung verbundenen 
Durchsuchungen gemäß § 84 Abs . 2 StVollzG 
im Tor bereich II haben teilweise in einer 
durch einen Vorhang abgetrennten und nicht 
einsehbaren Kontrollkabine, ansonsten aber 
in den angrenzenden Räumlichkeiten des 
Sprechs tundenber eichs der Sozial t her apeuti
schen Anstalt stat tgefunden. 

Zu 6 : Die Durchsuchungen wur den von am Tor 
II eingesetzten, besonders geschulten Be
dienste t en der Abteilung Sicherhei t und der 
Sozi al t herapeutischen Anstalt der Justiz
voll zugsanstalt Tegel dur chgeführt. 



Zu 7: Im Rahmen von Maßnahmen nach § 84 St
VollzG wer den medizinische ''Untersuchungen" 
weder angeordnet noch durchgeführt . Körper
höhlen des zu durchsuchenden Gefangenen wer
den lediglich in Augenschein genommen. Da
für ist eine "medizinische Kompetenz" nicht 
erforderlich. 

Zu 8 : Entfällt . 

Zu 9: Über Durchsuchungen werden keine sta
tistischen Unterlagen geführt . 

Zu 10: Ja, soweit nicht Durchsuchungen wegen 
Gefahr im Verzuge erfolgt sind . 

Zu II: Nein. 

Zu I I a-b : Eine Befragung von Therapeuten 
oder anderen Bediensteten bei der Durchfüh
rung derartiger Kontrollen ist nicht erfolgt 
und war auch nicht erforderlich. 

Zu 12 : Im Rahmen der gemäß § 84 StVollzG 
durchgeführten Kontrollen wurden in der JVA 
Tegel bereits erhebliche Mengen Rauschgift 
- insbesondere Haschisch - sichergestellt. 
Anläßlich der oben zu Ziffer 3 angeführten 
Naßnahmen sind allerdings keine gefährlichen 
Gegenstände oder Rauschmittel festgestellt 
worden . 

Zu 13 : Entfällt . 

Zu 14: Nein . 

Zu 15 : Entfällt. 

Zu 16: Ja. 

Zu 16 a : Entfällt. 

Zu 16 b : Die Befugnis zur Anordnung von Maß
nahmen gemäß § 84 Abs . 2 StVollzG \rurde mit 
Zustimmung des Senator s für Justiz auf die 
Teilanstaltsleiter und auf die Sicherheits
beauft r agten, b~i Ve r hinderung auf den je
weiligen Vertreter übertragen. Durchsuchun
gen dieser Art sind aus Gründen der Sicher
heit und Or dnung, insbesondere um das Ein
bringen von Rauschgift und gefährlichen Ge
genständen in die Anstalt zu unterbinden, 
erforderlich. 

Zu 17 a-d : Derartige Kontrollen sind gesetz
lich zulässig und werden auch künftig zur 
Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung 
in denAnstalten durchgeführt tver den. Die in 
der Frage zum Ausdruck gebrachten negativen 
AUS\virkungen sieht der Senat im übrigen 
nicht . 

Zu 18: Von einer Verschärfung der Haftbedin
gungen kann nicht die Rede sein. 

Zu 19: Nein . 

Hermann Oxfort 
Senator fü r Justiz 
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Zur Rechtswidrigkeit der VV Nr . 3 Abs . 1 
Buchstabe d) zu § 13 StVollzG 

Nach der bundeseinheitlichen Ve r wal tungsvor
schrift (VV) Nr . 3 Abs . 1 Buchstabe d) zu § 13 
StVol l zG sind Strafgefangene vom Regelur
laub ausgeschlossen , gegen die eine frei
heitsentziehende Maßrege l der Besse rung und 
Sicherung (Sicherungsver wahrung ) oder eine 
sonstige Unterbringung gerichtlich angeord
net und noch nicht vollzogen ist . I n der 
Regel wird von den Justizvollzugsanstalten 
der Regelurlaub allein unter Bezugnahme auf 
diese VV abgelehnt . 

Oie VV Nr . 3 Abs . 1 Buc~stabe d) zu § 13 
StVollzG ist r e c h t s w i d r i g , 
weil sie mit dem Strafvollzugsgesetz 
n i c h t vereinbar ist . 

Die Ablehnung eines beant ragten Urlaubs al
lein mit dem Hinweis auf die bestehende An
ordnung der Sicherungsverwa hrung ist immer 
dann er messensfehle r haft , wenn s ich der An
staltsleiter allein auf die VV Nr . 3 Abs . 1 
Buchstabe d) zu § 13 StVol lzG beruft . Denn 
diese Verwaltungsvorschrift kann den An 
staltsleiter n i c h t von der Einzel
fall~rüfung entbinden (vgl . unte r anderem 
OLG ~<.ob lenz , Beschluß vom 22 . 11 . 1977 - 2 
Vol l z (Ws) 10/77 -) . Dabei ist unerheblich . 
ob die Landesjustizver waltung für ihren Ge
schäftsbereich bundeseinheitlich vereinbart 
oder auf Lardesebene zur Rege lung best i mm -. 
ter Einzel fragen Ven-1al tungsvor schri ften 
e r lassen haben, denn solche Vorschriften 
unterliegen der Bindung an das Gesetz . Feh
ler hafte Interpretation des Gesetzes oder 
Verken~en der gese~zlich relevanten Ermes
senserdägungen durch die Landesjustizver
~Jaltungen macl')en die auf der jeweiligen 
Verwaltungsvorschrift beruhende Maßna hme 
rech~swidrig (vgl . unter anderem OLG Hamm , 
Beschluß vom 25 . 11 . 1981 7 Vollz (Ws) 
203/81 -) . Oie Ver waltungsvorschrift, die 
Gef angene , bei denen Si cherungsverwahru ng 
angedroht ist , generell vorn Urlaub aue
schließt , ist demzufolge mit § 13 Abs . 1 
StVollzG nicht ve r einbar . 
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Durch die VV Nr . 3 Abs . 1 Buchstabe d) zu 
§ 13 StVollzG. die nur eine Verwaltungsvor
schrift ist, ist eine bestimmte Gruppe von 
Gefangenen vom Urlaub ausgeschlossen wor
den . Dieser Ausschluß etner Gruppe nach dem 
Strafvollzugsgesetz potentiell urlauafähi
gen Gefangenen von Vollzugslockerungen hat 
erhebliche Kritik hervorgerufen (vgl. Frel
les9n , NJW 1977, 2050 ff . ; Frellesen : Bedeu
ten Verwaltungsvorschriften und Rechtspre
chung Fortentwicklung oder Hemmnis des 
Strafvollzugsgesetzes? in: Das Strafvoll
zugsgesetz - Auftrag und Wirklichkeit, Pro
tokolldienst 1D/1978 der Evangelisc~en Aka
demie Bad Ball, Seiten 36-48, hier: 39 ff . ; 
Joester/Quensel/Hoffmann/Feest, ZfStrVo 
1977 , 1DDff .; Hier: 1D1 , 102; Jung. ZfStrVo 
1977, 88 f . ; Böhm, Strafvollzug, '1979, 119 
f . ; Nesselrodt : Der Strafurlaub im Progres
sionssystem des Freiheitsentzuges, Juristi
sche Dissertation Marburg, 1979, 92 f. ; 
Schüler:Springorum, Strafvollzug und Straf
vollzugsgesetz , in: Festschrift für Paul 
Sockelmann zum 1DD . Geburtstag. 1979, 888; 
Böhm, Gedanken zur Rückfallprävention durch 
Strafvollzug, in Präventive Kriminalpolitik: 
Beiträge zur ressortübergreifenden Krimi
nalprävention aus Forschung , Praxis und Po
litik, 198D, 92; Brühl, die Rechte der Ver
urteilten und Strafgefangenen , 1981 , 47 ff . ; 
Stark, Strafvollzugsgesetz - Anspruch und 
Wirklichkeit, in: Kriminalpädagogik, 1979, 
der Seite 118 bemerkt : "Alles, was sich im 
Gesetz so verheißungsvoll anhört , wird durch 
die bundeseinheitlichen VV . . . wieder ein
geschränkt bzw . zurückgenommen") . Die Ver
\>Jaltungsvorschri ft erweckt den Anschein . als 
vermöchte sie , unbeeindruckt von der durch 
den Erlaß des Strafvollzugsgesetzes gänz
Tich veränderten rechtlichen Ausgangslage , 
wie zu Zeiten der Regelung des Strafvollzu
ges durch Verwaltungsvorschriften gesetzes
unabhängige Vollzugslockerungen bald zu ge
... Jähren und bald zu versagen (vgl. hierzu 
Franke, ZfStrVo 1978, 19D: für ihn wird die 
gesetzliche Regelung verdunkelt durch die 
Verwaltungsvorschriften, die in ihrer geset
zestechnisch verunglückten Fassung für den 
Juristen eine Provokation und für den nicht
juristischen Vollzugspraktiker ein Dschungel 
sind. So erscheint es verständlich , wenn für 
Drtner/Wetter, Sozialarbeit ohneMauer n : An
stöße zu einer "befreienden" Gefangenenar
beit , 198D, 47, der Eindruck entsteht, die 
Urlaubsbe~olilligung rücke durch die VV "\·Iieder 
in die Nähe eines Gnadenakts" . ) . 

Nach der VV Nr . 3 Abs. 1 Buchstabe d) zu 
§ 13 StVollzG sind Gefangen~ vom Urlaub aus
geschlossen , gegen die eine freiheitsentzie
hende Maßregel der Besserung und Sicherung 
(Sicherungsverwahrung) gerichtlich angeord
net, aber noch nicht vollzogen ist. Für die 

Nichtvereinbarkeit dieser VV mit dem Straf
vollzugsgesetz ist zunächst § 13D StVollzG 
wichtig. Dort ist für Sicherungsverwahrte 
die entsprechende Anwendung der Vorschrif
ten für Strafgefangene bestimmt und damit 
auch auf : 13 StVollzG verwiesen , denn nach 
§ 130 StVollzGsinddie §§ 3 bis 122 StVoll
zG entsprechend anzuwenden . Regelurlaub nach 
i '1.;) .::itVollzG ist deshalb n i c h t aus
geschlossen (herrschende Meinung ; vgl . Gru
nau, StVollzG 1977 , § 13 Rdnr . 1 ; Calliess/ 
Müller-Dietz, StVollzG , § 13D Rdnr . 1 , § 134 
Rdnr . 1; Kaiser in Kaiser/Schöch, Krimino
logie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug, 1979, 
81; Seibert , AK StVollzG, § 130 Rdnr. 2 f . ; 
ebenso wie die VV zu § 13D StVollzG) . Dar
aus ergibt sich, daß auch für Strafgefange
ne, gegen die eine noch zu vollziehende Si
cherungsverwahrung angeordnet ist , Urlaub 
nicht etwa kraft Bindungswirkung der Anord
nung der Sicherungsverwahrung ausgeschlos
sen ist. 

Die VV Nr. 3 Abs. 1 Buchstabe d) zu § 13 
StVollzG ist deshalb nur da~n haltbar, wenn 
sie auf den Ausschlußtatbestand des § 11 
Abs . 2 StVollzG (Flucht- und Mißbrauchsge
fahr) bezogen werden kann . Dies läßt die 
Frage dringlich erscheinen, welcher Stellen
wert die Anordnung der Sicherungsverwahrung 
im Rahmen der Gefahrenprognose nach § 11 
Abs . 2 StVollzG hat . 

Das DLG Celle, Beschluß vom 26 . 3 . 1979 - 3 Ws 
81/79 (StrVollz) -. hat sich mit der VV Nr. 
3 Abs . 1 Buchstabe d) zu § 13 StVollzG aus
einandergesetzt und kommt zu folgendem Er
gebnis: 

1 . Oie Begründung , der Gefangene sei von 
Vollzugslockerungen grundsätzlich aösge
schlossen , weil dies die VV Nr . 3 Abs . 1 
Buchstabe d) zu § 13 StVollzG für einen 
Strafgefangenen , gegen den die Unterbrin
gung in der Sicherungsverwahrung ange
ordnet ist , vorgesehen , ist rechtsfehler
haft . 

2 . Grundlage für die Entscheidung über die 
Versagung von Urlaub und sonstigen Voll
zugslockerungen ist ausschließlich das 
Gesetz (§ 11 Abs . 2 StVollzGJ . Das Vor
liegen oder Fehlen der darin genannten 
Flucht - OderMißbrauchsgefahr ist im Ein
zelfall in vollem Umfang zu prüfen . Be
steht eine solche Gefahr ist die Locke
rung ausgeschlossen . Nur wenn dies nicht 
der Fall ist , daß die Justizvollzugsan
stalt nach pflichtgemäßem Ermessen -
Urlaub und Vollzugslockerungen anordnen . 

3 . Oie Prüfung, ob die Voraussetzungen für 
eine Vollzugslockeru11g und für Urlaub ge
geben sind , erfordert eine Prngnose, die 
durch eine bloße Bezugnahme auf die VV 

-------------------------------------------------------------------------------------------------



... 

Nr . 3 Abs . 1 Buchstabe d) zu § 13 StVoll
zG nicht ersetzt wer den kann . 

§ 13 Abs . 1 StVollzG ist der Regelfall . 
Durch eine Urlaubsablehnung allein unter Be
zugna~me auf die VV Nr. 3 Abs . 2 StVollzG 
(weil keine Ausnahmegründe erkennbar wären) 
wi r d derRegelfall in das Gegen-ceil verkehrt, 
nämlich in das Ausnahmeverhältnis . Dies ist 
mit dem Strafvollzugsgesetz nicht vereinbar 
(vgl . dazu OLG Frankfurt , Beschluß vom 
29 . 6 . 1977 3 Ws 261/77 (StVollz) - ; ga~z 
ähnlich OLG Koblenz , Besc,luß vom 22 . 7.1977 
- 3 Ws 202/77 -). Daraus ergibt sich, daß 
die Umkehr des Regel-Ver~ältnisses in das 
Ausnahme-Verhältnis eine solche Urlaubsab
l ehnung fehlerhaft macht . 

Urlaub ist demzufolge nur ausgeschlossen , 
wenn Flucht- und Mißbrauchsgefahr eindeutig 
f estgestellt sind . Dies hat die Justizvoll
zugsanstalt festzustellen . 

Eine Befürchtung im Sinne des § 11 Abs . 2 
StVollzG besteht nur , wenn aufgrund konkre
ter Umstände mit dem Mißbrauch oder der 
Flucht gerechnet werden kann (vgl . Grunau/ 
Tiesler, StVollzG , 2 . Auflage 1983 , § 11 
Rdnr . 1) . Sind solche konkretenUnstände 
nicht dargelegt und kann nur deshalb nicht 
ausgeschlossen werden, daß der Sefangene 
den Urlaub zur Fluchl: benützt oder miß
braucht, \-Jeil nicht bekann"t ist: , was er 
plant , so begründet dies keine Versagung 
des Urlaubs nach § 11 Abs . 2 StVollzG (vgl . 
DLG Stuttgart, Beschluß vom 25 . 5 . 1984 - 4 t.Js 
7D/84 -) . 

Mitgeteilt von Hubert Wetzler , Postfach 
1204, Gartenstraße 1, 4156 Willich 2 

Zur Frage, ob und in welchem Umfang Justiz
vollzugsanstalten privaten Personen oder 
Stellen Auskünfte über den Aufenthalt von 
Gefangenen erteilen dürfen, wenn diese einer 
derartigen Auskunft widersprechen. 
OLG Celle, Beschluß vom 21.9.1984 
- 3 Ws 133/84 (StVollz) -

SACHVERHALT : 

Auf Anfrage einer Kundenkreditbank gab der 
Anstaltsleiter - ohne Zustimmung des Gefan-

genen - die Auskunft , daß die s er s i ch noch 
mehr als ein Jahr in Haft befinden wer de 
und, daß anschließend Über haft notier t sei . 
Der Gefangene beantragte Feststellung der 
Rechtswidrigkeit dieser Auskunftserteilung. 
Die Strafvollstreckungskammer ver neinte ein 
Rechtsschutzinteresse, da der Gefangene in
zwischen verlegt sei und mit einer Wieder
holung der beanstandeten Auskunft daher nicht 
zu rechnen sei. Das Oberlandesgericht hob 
den angefochtenen Beschluß auf und stellte 
fest, daß die Auskunft de r Anstalt über 
Straflänge und Überhaft rechtswidrig war . 

AUS DEN GRÜNDEN : 

1. "Ein Grundrechtsverstoß ist eine so 
schwerwiegende Rechtsverletzung, daß daraus 
regelmäßig ein Feststellungsinteresse folgt." 

2 . Gefangenenkarteien sind Dateien im Sinne 
des (hier: niedersächsischen) Datenschutz
rechtes. 

3 . "Die gegen den Widerspruch des Gefangenen 
erteilt.e Auskunft über seinen Aufenthalt in 
einer Justizvollzugsanstalt beeinträchtigt 
seine schutzwürdigen Belange. Es liegt auf 
der Hand , daß eine derartige Mitteilung ge
nerell diskriminierend \·lirkt und auch zu 
vermögensrechtlichen Nachteilen, etwa bei 
der Vergabe von Bankkrediten , führen kann . 
Andererseits kann der Schutz der Gefangenen 
durch die Justizverwaltung nicht so~.o1eit ge
hen, daß Gläubigern dieGeltendmachung ihrer 
Ansprüche unmöglich gemacht wird . Legt der 
anfragende Gläubiger - etwa unter Hinweis 
auf einen Zahlungsanspruch - in schlüssiger 
Form sein berechtigtes Interesse an der Be
kanntgabe des Aufenthaltsortes dar, ist ihm 
die gewünschte Auskunft zu erteilen." 

4 . Ohne Einverständnis des Gefangenen dür
fen nur solche Informationen an Privatper
sonen mitgeteilt werden, "die zur Verfol
gung dieses Interesses notwendig sind. Das 
ist zunächst nur der Aufenthalt des Gefan
genen in der Anstalt . Da die Anfragen meist 
die Zustellung von Mahnbescheiden o . ä. vor
bereiten, ist die Justizvollzugsanstalt 
darüber hinaus auch befugt, den Anfragenden 
ggf . davon zu unterrichten, da ß der Gefan
gene bereits in naher Zukunft entlassen wer
den wird, weil sonst Maßnahmen , die der An
fragende im Vertrauen auf die Richtigkeit 
der Auskunft ergreift, ins Leere gehen könn
ten . Der Gefangene wird einen solchen Zu
satz dazu hinnehmen müssen, wenn seine Ent
lassung binnen einem Monat - dem für Zustel
lungen normalerweise ausreichenden Zeit
raum- bevorsteht . " 

Mitgeteilt von : Prof. Dr . Johannes Feest, 
Strafvollzugsarchiv (Universität Br emen) . 
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Anzeige 

Dunkel im Lichtblick 
Der Lichtblick ist eine der bedeutendsten 
Gefl\ngenenzeitschriften Berlins und der 
Bundesrepuplik. Er besteht seit 16 Jah· 
ren. Unabhängigkeit und unzensierte Be· 
richterstattung durch die Redaktionsge
meinschaft sind die herausragenden 
Merkmale des Lichtblicks. Namhafte Per
sönlichkeiten, z. B. Kirchenvertreter, Poli
tiker, Wissenschaftler, gehören zu seinen 
Lesern. 
Seit Mal d. J. nehmen die Versuche der 
Anstaltslettung massiv zu, die Gefange
nenzeitschritt unter Druck zu setzen 
(s. liehtblick November 1984). Mitte d. J. 
wurde wegen zunehmender Eingriffe des 
Anstaltsietiers in die redaktionelle Arbeit 
bereits der Petitionsausschuß des Berli
ner Abgeordnetenhauses angerufen. 
Nach Auffassung des Anstaltsleiters 
Klaus Lange-lehngut erfüllt ein Teil der 
Oktoberausgabe den Tatbestand der Be
leidigung. Einige Passagen wurden als 
.gehässig" bezetchnet. Nach seiner Auf
fassung .handelt es sich hierbei um pole
mische Ausfälle und Wertungsexzesse·. 
Es sei zugegeben, daß die Grenzen der 
Berliner Pressegesetzgebung, die auch 
für den liehtblick gelten, voll ausge
schöpft wurden. 
Wir aber fragen : Kann man von dem Re
dakteur einer Gefangenenzeitschrift 
(selbst Gefangener!) die gleiche Gelas
senheit, Objektivität und Ausgewogen
heil erwarten wie sie bei dem Journali
sten draußen, der nie durch seine eigene 
Berichterstattung betroffen ist, voraus
gesetzt werden? Nein! 
Die emotionale Betroffenheit durch die 
Beschretbung der eigenen desolaten le
bensumstande (Zwangssituation) läßt 
eine Überzeichnung derTalbestände ver
ständlich erscheinen. ln dem beanstan
deten Artikel handelt es sich um die 

Beschreibung der drasttschen Reduzie
rung der persönlichen Habe in den Zellen. 
D. h., daß z. B. Bücherregale, Kissen . Tep
pichfliesen, die jahrelang zur Einrichtung 
der Zelle gehörten, im September d. J. 
entfernt wurden. Ist so nicht zu erklären, 
daß bei dieser Schilderung auch Verglei
che zu der dunkelsten Epoche deutscher 
Geschichte gezogen wurden? 
Wir verurtetlen die bereits erfolgte Einset
zung etnes neuen verantwortlichen Re
dakteurs (ab Dezember 1984) ohne Rück
sprache mtt der Redaktionsgemeinschaft 
als etnsettigen Akt des Anstaltsleiters, 
der das durch den Senat gegengezeich-

• nete Statut des Lichtblicks verletzt und 
außer Kraft setzt. aufs Scharfste. Wtr for
dern, nur von der Redaktionsgemein
schaft vorgeschlagene Redakteure ein
zustellen. 
Wtr verurteilen die getroffenen Dtsztpli
narmaßnahmen gegen den Verfasser des 
von der Anstaltsleitung beanstandeten 
Artikels .Tegeler Kristalltage • (Oktober 
1984), der mit 5 Tagen Arrest. Entzug der 
Schreibmaschine und anderer personli
cher Gegenstände und Streichung von 
Vollzugslockerungen (Hafturlaub) belegt 
wurde, aufs Schärfste. 
Zur künftigen Sicherung der Unabhängig
keit der Redaktionsgemeinschaft des 
Lichtblicks in ihrer Arbeit im Rahmen des 
Berliner Pressegesetzes fordern wtr, daß 
etn zu bestimmendes Gremium aus Per
sonen des öffentlichen Lebens (Journali
sten, Juristen etc.) in Konfliktfällen der 
Redaktton beratend zur Seile gestellt 
wtrd. Diese Mitglieder mussen gem. 
§ 154 des Strafvollzugsgesetzes (wte in 
anderen Fallen auch) den Status des frei
willigen Mttarbetters haben: sie bedürfen 
der Zustimmung der Redaktionsgemein
schaft 

C. Roder. Lektonn, Bt1gllte Rauschert 1/ 41: Renate Neuperl RA. Angellka Teichen. RA. Anne Otlmenn. Reteren
dann: Margarete v Galen, RA: Dteter Kunzelmann. MdA Klaus.J Schmodl. 1128, Ro" Kauleldl 1141 Renale 
Kunast Relerendann, Humanostische Unoon. LV Berlon Manlred losch. P1arrer. Achom Kondler, Ooalcon Hans 
Wilker. Operator. Jens Tasche. Soz.Artl.: Bernd Sprenger. Soz Arb Etke Rappold RA Karl Ourr. Psychol~e: 
Peter Weoß, Student. Annette Wilmes. Journaloshn. Magdalena Kemper, Journahston Tlna Stock . Joumaloston: 
Heonz tmmendor1. Journalist, Monoka Herrmann. Joumatost•n. He•nz Zommermann 116t Reonnaro Manegold. llt9: 
Beate Keydel, 1121 
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